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Das neue Arbeitsrecht.
Die Regierung hat mitteilen lassen, es

werde die Schaffung eines-neuen A«beits>

rechts vorbereitet. Das bisherige Arbsrts-

recht M vereinheitlicht und inhalt¬
lich verbessert werden.

Die Wünsche, die die Angestellten hier¬
zu haben, gehen weit auseinander. Wer

für öie umgehende Sozialisier»««, der Be¬
triebe ist, wird natürlich ganz andere For¬
derungen stellen als derjenige, der von der

Auffassung ausgeht, daß die kapitalistische
Wirtsclxiftsweise im großen und ganzen bei¬
behalten werden muß. Aber wir glauben,
daß nicht einmal diejenigen Angestellten, die
nur sehr bescheidene Forderungen stellen, die

Gewißheit haben werden, wenigstens ihre
Wünsche in dem neuen Arbcitsrecht erfüllt
zu sehen. Denn die nicht vielversprechenden
Vorboten des neuen Arbeitsrechtes haben
wir bereits kennen gelernt. Es sind dies
die Verordnungübcr dieAr beit s°

zeit der Angestellten vom 18. März 1919
und die Verordnung über die

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe
vom 5. Februar 1919. Keine diefer beiden
Verordnungen genügt anch nur den beschei¬
densten Wünschen und cs muß hier klipp
nnd klar ausgesprochen lverden, daß das
neue Arbeitsrecht unbedingt
mehr bringen muß.

Die Verordnung vom 18. März schreibt
vor, die Arbeitszeit dürfe in der Regel acht
Stunden nicht überschreiten. Das entspricht
einer alten sozialpolitischen Forderung, aber
eben öoch nur einer alten Forderung, die
bereits vor SO Jahren aufgestellt worden ist.
Damals lagen die Dinge ganz anders als

heute. Zu jener Zeit wurden bei weitem

nicht die großen Anforderungen an die ein¬

zelne Arbcitskraft gestellt. Die Arbeit war

noch nicht so intensiv wie jetzt. Man ar¬

beitete damals zumeist noch in Werkstätten
und nicht in Fabriken: es wurde die körper¬
liche und geistige Kraft des Arbeiters noch
nicht so in Anspruch genommen. Dasselbe
-gilt auch für die kaufmännischen Angestell¬
ten. Was leisten heute drei Kontorange-
stellte mit Hilfe von Schreibmaschinen und
der jetzigen Arbeitsteilung im Vergleich zu
drei Kontoristen, die etwa vor 30 und
40 Jahren tätig gewesen sind! Die Er¬

giebigkeit ber Arbeitskraft ist im Durch¬
schnitt bedeMend gewachsen. Darum recht¬
fertigt sich auch das Verlangen unserer Be¬

russgenossen, daß nicht nur die achtstündige
Arbeitszeit eingeführt wird, sondern die

siebenstündige, die in manchen Kontoren
schoy zur Tatsache geworben ist.

Insofern genügt die Verordnung vom

18. März mit ihrer Vorschrift über die acht¬
stündige Arbeitszeit nicht der Gegenwart.
Ja, in Wirklichkeit bringt sie ja nicht einmal
den Achtstundentag, denn sie läßt nicht nur

für Notfälle, im öffentlichen Interesse und

zur Verhütung des Verderbs von Waren

Ausnahmen Zu: sie gestattet auch an weite¬
ren zwanzig Tagen im Jahre eine zehnstün¬
dige Arbeitszeit und will sogar durch tarif¬
liche Regelung fernere dreißig Ausnahme-
tage zulassen!

Das ist nichts, von dem die Angestell¬
ten hätten befriedigt sein können. Die Ver¬

ordnung schreibt den 7.Uhr-Sadenschluß vor.

Damit hat die lebhafte Werbearbeit, die der

Zentralverband der Handlungsgehilfen be¬

sonders während der letzten Jahre für die

Herabsetzung der Ladenzeit geführt hat, eine

praktische Anerkennung gefunden. Der große
Warenmangel, der Mangel an Licht und an¬

dere Ursachen hatten zur selben Zeit viel¬

fach dazu geführt, daß öie Läden um 6 Uhr
bereits geschlossen wurden. Diese Geschäfts¬
inhaber haben nun an einigen Stellen die
neue Verordnung als Anlaß benutzt, die

LaöenMußstunde auf 7 Uhr heraufzusetzen.
Das ist cine Art, die entschieden bekämpft
werden muß, denn die Gesetze sind zwar dazu
da, ein bestimmtes Mindestmaß zum Nutzen
der Angestcllten vorzuschreiben: es ist aber
eine sinnwidrige Auslegung, wenn sie dazu
benutzt werden, günstigere Zustände zum

Schaden der Angestellten umzustoßen.
Auch an der Sonntagsru h e-V e r°

ordnung vom 5. Februar 1919 haben
die Angestellten keine rechte Freude, weil sie
den Polizeibehörden das Recht einräumt,
für sechs Sonn- nnd Festtage Arbeitszeiten
bis zu 8 StuiÄen zuzulassen und die höhe¬
ren Verwaltungsbehörden befugt sein sollen,
für weitere vier Sonn- und Festtage eben¬

falls eine achtstündige Arbeitszeit zu ge¬
statten. Wir haben aus den Erfahrungen
der letzten Jahrzehnte gelernt, wie die Po¬
lizei- und Verwaltungsbehörden nur gar zu
leicht geneigt sind, den Wünschen der Unter¬

nehmer nach solchen Ausnahmesonntagen
entgegenzukommen. Man kann sagen, daß
diese Behörden, ohne überhaupt nur zu prü¬
fen, ob für solche Ausnahmesonntagc ein

Bedürfnis vorhanden sei, stets solche Aus¬

nahmen generell zugelassen haben. Nach
diesen Erfahrungen haben wir kein Ver¬
trauen in diese Behöröen, baß sie wohl ernst¬
lich prüfen würden, ob ein solches Bedürfnis
vorliegt. Es hat sich unsere Meinung tausend'
fältig bestätigt, daß solche Ausnahmen über¬

haupt völlig überflüssig sind, daß dazu
keinerlei Bedürfnis vorliegt. Dement¬

sprechend müssen wir von dem neuen Ar-

beitsrecht fordern, daß die ausnahmslose
völlige Sonntagsruhe für Angestellte vor¬

geschrieben wird.

Von ausschlaggebender Bedeutung für
das neue Arbeitsrecht ist aber, baß öarin

nicht mehr der Herr-im-Hanse-Standpunkt
des Unternehmers zum Ausdrück kommen

darf. Auch so lange bie Unternehmungen
nicht sozialisiert sind, so lange sie kapitalistisch'
betrieben werden, muß den Angestellten ein

wirkliches Mitbeftimmungsrecht
eingeräumt werden. Es genügt nicht, daß
im Gesetz einige papierne Paragraphen zu

ihrem Schutze stehen, sondern unsere Kol»
legen müssen ein tätiges Mitbestimmungs-
recht bei der Regelung aller Personalange¬
legenheiten, bei der Regelung der Lohnfrage,
der Aenderung öes Arbeitsvertrages, der
Anstellung und Entlassung von Arbeitskräf¬
ten haben. Eine am 9. Februar in Berlin
abgehaltene Versammlung der Arbeitsge¬
meinschaft freier Angestelltenverbände hat
dies Mltbestiininungsreait wie sotgt formutiert:

1. Mitwirkung bei der Regelung
aller Personal-Angelegenheiten,
insbesondere Begründung, der Notwendigkeit bei
Neueittsdellung, Einsicht in den Bewerbuitgs-
schriftwechsel, Hinzuziehung bei mündlichen Ein^°

stellilnigsvevhandlungen und Mitbestimmung bei
der Personsnuuswahl uivter Festlegung der En-

swllungsbedingungen'; bei Entlassung: Begrün¬
dung der NotweiÄigFeit vor Kündigung, Mitbe-
stnninunig bei Küiidigungsbeschlüssen und Berech¬
tigung zur Forderung von Entlassung. Ferner
auch Mitwirkung bei Besetzung von Vorgesctzten»
Posteni aus dcm Kreise der Angestellten, einer
Firma.

S. Mitbesti m inu ngsrccht bei Re¬

gelung der Ge halt sfragcn und Rccht
ans Einsichtnahme in die GehaltSlisten.

8. Mitbestimmungsrecht bsi Auf¬
stellung und Aenderung von, Dien st-
vor schr i ften ; bei der Bemessung und Er¬
teilung von Urlaub und bei allen «nderen, daI
DiensWerhältnis lbekeffenöen Anordnungen mit
zwingender Bestimmung, daß alle Strcttsragel-
einem paritätisch zusammengesetzten Schieds¬
gericht zu unterbreiten sind, wenu eine Emigmig
zwischen, den Parteien' unmöglich ist.

In den letzten Tagen haben zahlreiche
Streiks der kaufniännischen und technischen
Angestellten stattgefunden, in denen um das
Mitbestimmungsrecht gekämpft wurde. Die
Geschäftsinhaber wollen hier keine Zuge¬
ständnisse machen. In dem angekün¬
digten nenen Arbeits recht müs¬
sen diese Zugeständnisse ben
Ange st eilten gemacht werben. Ge¬
schieht dies nicht, so würde das ein Zeichen
dafür sein, daß der Einfluß der Kapitalisten
auf die Gesetzgebungsmafchinerie genau noch
fo groß ist wie früher.

Maifeier.
Die Gencralkommission ber Gewerkschaf¬

ten erläßt einen Aufruf, in dem sie zur A r -

beitsruhe am 1. Mai auffordert.
Der internationale Kongreß, der im

Jahre 1889 in Paris stattfand, hatte den
1. Mai als einen Tag der Kundgebung fiir
öen Arbeiterschutz, namentlich für den Acht¬
stundentag, eingesetzt. Als einen Siegestag
können wir öen 1. Mai auch in diesem Jahre
noch nicht feiern, denn der Einfluß dcS

Kapitals auf den Arbeitsvertrag ist kaum
vermindert. Aber als eine Kundgebung für
die bevorstehende Befreiung der Angestellten
und Arbeiter von der kapitalistischen Willkür
wollen wir ihn begehen.

Für unseren Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen ist die Maifeier nichts Neues.

Unsere Mitglieder haben ihn immer begangen;



73 ^>znbl«ngsgehilfen-Zcitnng Nr. 8 — l9lg

zum Teil haben sie die, Arbeit an diesem

Tage überhaupt ruhen lassen, zum anberen

Teil haben sie sich wenigstens nach getaner
Arbeit an öen Veranstaltungen der Maifeier
beteiligt.

Jn früheren Jahren hat der Tag des

1. Mai bei öer großen Masse der kaufmän-
Nischen Angestellten wenig Anklang gefun-
den, weil die gelben Handlungsgehilfenver-
eine dafür kein Verständnis gehabt haben.
Sie haben der Maifeier nicht nur verständ¬
nislos, sondern sogar feindselig gegenüberge-
stanöen. Jetzt hat sich die Situation ge-

ändert. Der Zentralverband ist aus einem

kleinen Häuflein zu einer mächtigen Organi¬
sation geworden. An unseren vielen Mit»

gliedern wird es liegen, auch bei den uns noch
fernstehenden Kollegen für die Arbeitsruhe
am 1. Mai zu wirken, öamit dieser Tag nicht
nur von den Arbeitern, sondern auch von den

Angeftellten festlich begangen wird.

Jn einigen deutschen Bundesstaaten ist
der 1. Mai bereits gesetzlich als Feiertag ein-

geführt worden, vielleicht wird er für das

ganze Reich zum Feiertag werden. Aber

auch für den Fall, daß dies nicht geschehen
sollte, ersuchen wir unsere Mitglieder, an

diesem Tage freiwillig die Arbeit ruhen zu

lassen.

Bsnkbeamtsnstreik in Berlin.
Am 7. April waren die Angestellten der

Ban! für Handel und Industrie (Darm-
städter Bank) in den Streik getreten, weil

die Direktion die Lohnforderung der Ange»
stellten nicht erfüllte. Da die übrigen Groß»
danken ihren Angestellten zumuteten, Streik»

arbeit für die Darmstäbter Bank zu verrich-
ten, traten auch sie in den Streik. Die An¬

gestellten dieser Großbanken betrachteten es

als eine beleidigende Zumutung, ihren Kol¬

legen von der Darmstädter Lanr als Streik¬

brecher in den Rücken zu fallen.
Nachdem aber einmal der allgemeine

Streik bei öen Berliner Geschäftsstellen der

Großbanken proklamiert worden war, wurde

Sie Forderung aufgestellt, öaß eine tarif¬
liche Regelung der Gehälter unö Arbeits¬

verhältnisse imReiche anzustreben sei. Die
Streikenden beschlossen, ihre im Reiche be¬

schäftigten Kollegen zu veranlassen, am

11. April ebenfalls in den Streik einzu¬
treten, wenn nicht umgehend in Berlin Ver¬

handlungen zum Abschluß eines Reichstarifes
aufgenommen würden. Da der Streik der

Berliner Bankbeamten nicht nur das haupt¬
städtische, sondern auch das öeutsche Wirt¬

schaftsleben auf das empfindlichste berühren
mußte, wurden von den Behörden zwar um¬

gehend Einigungsverhandlungen aufgenom¬
men, aber die Angestellten fanden nicht das

nötige Entgegenkommen.
Auch in diesem Falle stellten die Bank¬

beamten nicht nur Gehaltsansprüche, sondern
sie forderten gleichzeitig das Mitbestim-
mungsrecht, da gerade im Bankgewerbe die

Willkürherrschaft öer Direktoren sehr groß ist.

Der Mllionenschwmöel.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-

Verband hat ein Flugblatt herausgegeben, in
öem er die gegenwärtige Reichsregierung be¬

schuldigt, durch eine Verordnung vom 3. Fe¬
bruar 1919, in der hie Aushebung des Z 518
der Neichsversicherungsordnung ausgesprochen
wird, die Handlungsgehilfen um jährlich etwa
12 Millionen Mark „betrogen" zu haben.

Diese Darstellung dcr Antisemiten ist einc

grobe Lüge. Durch die Aufhebung des § 518
wird vielmehr ein schweres Unrecht beseitigt,
das die reaktionäre Mehrheit des ehemaligen
Reichstags im Jahre 1911 verübt hatte.

Um was handelt es sich denn? Im Jahre
Z911 ist durch die damals geschaffene Reichs-
Versicherungsordnung eine Zusammenfassung
des bis dahin zersplitterten Krankenkassen¬
wesens erfolgt. Der Zweck war, Schwindel¬
kassen zu beseitigen und kleine leistungs»
unfähige Kassen zu vereinigen. "Es wurde

der gesetzliche Grundsatz aufgestellt, daß jeder
Angestellte und Arbeiter einer leistungs¬
fähigen Ortskrankenkasse angehören sollte.

Die Unternehmer wurden durch § 517 ver¬

pflichtet, für alle bei ihnen beschäftigten Ange¬
stellten und Arbeiter den entsprechenden Bei¬

tragsteil an die Ortskrankenkasse abzuführen,
und zwar auch für dasjenige Personal;
das sich von der Versicherungspflicht bei der

Ortskrankenkasse befreien läßt, um sich frei¬
willig einer privaten Kasse anzuschließen. Der

8 517 lautet:

8 517.

Für Verfichevlmgspflichtige, die Mitglieder
einer Ersatzkasse sind, ruhen auf ihren Antrag
die eigenen Rechte und PfNchten als Mitglieder
der (Orts-)Krankenkasse. in die fie gehören; fie
haben keinen Anspruch auf die Leistungen der

(Orts-)Krankenkasse und sind weder wählbar noch
wahlberechtigt.

Ihre Arbeitgeber haben nur den eigenen
Beitrugsanteil an die (Orts-)Krankenkaffe einzu¬
zahlen; der Anteil des Versicherten fällt weg.

Auf Betreiben öes Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverbandes fügte öie reaktio¬

näre Neichstagsmehrheit folgende weitere Be¬

stimmung in das Gesetz ein:

8 eis.

„Besteht der MitgliederKcis inner ErsatzZasse
überwiegend aus Versicherten der im F 165, Ab¬

satz 1. Nr. 3 bis S bezeichneten Art*) oder aus

Burc.vu^ügcsteüten oder Zieglern oder anderen

Versicherten, in deren Beruf ein häufiger Wech¬
sel der Beschäftigung von Ort zu Ort Mäch ist,
so kann auf Antrag dieser Ersatzkasse der Bundes¬

rat widerruflich anordnen, dasz die Kranken-

lassen an die Erfatzkasse die bei ihnen für deren

Mitglieder nach 8 517, Abs. 2 eiilgehenden Bei¬

tragsteile der Arl«itgeber zu bier Fünfteln abzu¬
führen, haben.

Der Bundesrat kann hierüber und über die

Bekanntgabe der Anordnung näheres bestimmen."

In der Praxis kommt dieser Paragraph
hauptsächlich den gelben Handlungsgehilfenver¬
bänden (Deutschnationaler Handlungsgehilfen-
Verband, Verband deutscher Handlungsgehil>
fen. Kaufmännischer Verein von 1858) und

einigen anderen „Gutgesinnten" zugute. Der

Abgeordnete Hoch hat zu jener Zeit (am
16. Mai 1911) im Reichstage ausgesührt:

„Ich hatte nach dem Grunde gefragt, weshalb
in 8 541a (später 8 «18) für einen Teil der

freien Hilfskassen «ls Ersatzkassen eine Aus¬

nahmebestimmung gemacht worden ist. Darauf
erwiderte der Herr Ministerialdirektor, der Grund

liege darin, daß es sich um Kassen handle, denen

in erster Linie Personen mit wechselnder Ar¬

beitsstätte angehören; sür diese Personen liege
ein objektives Bedürfnis vor, sich einer freien
SilfsZasse als Ersatzkasse anzuschließen. Ja, liegt
dieses Bedürfnis nur für solche Kassen vor. denen

kaufmännische Angestellte angehören? Ist nicht
unter den heutigen Verhältnissen ein junger Ar¬

beiter, ein junger Schlosser, ein junger Schreiber
usw., gezwungen, bald hier, bald dort zu ar¬

beiten? Gehen nicht auch diese jungen Leute in

die Fremde hinaus und wechseln die Arbeitsstätte
mindestens eben so oft, wic die Handlungsge¬
hilfen? Nach meiner Beobachtung ist die Fluk¬
tuation unter den gewerblichen Arbeitern minde¬

stens ebenso groß wie unter den> kaufmännischen
Angestellten. . . . Aber die gewerblichen Ar¬

beiter im allgemeinen wechseln die Arbeit häufig
solange sie jung sind und in die Welt hinaus¬
gehen; und für sie liegt genau dasselbe Bedürf¬
nis vor, wie für die kaufmännischen Angeftellten,
Mitglied in einer Ersatzkasse zu werden.

Deshalb ist der vom Regierungsvertreter
angeführte Grund nicht richtig, ist nur ein Vor-

*) Im 8 1«S, Abs. 1, Nr. 8 bis S waren

hauptsächlich die Handlungsgehilfen, benannt.

wand. Der wirkliche Grund — das wissen wir

ja; man mache uns doch kein X für ein U vor;
wir haben es doch selbst gesehen, wie Sie den
Kuddelmuddel gemacht haben, wenn tmr auch
nicht daran teilgenommen haben — der wirk¬

liche Grund liegt in der Beg'ünsti»
gung des antisemitischen Hand¬
ln ng sgeh il fe nv e re i n s. Damit aber die

Sache gar nicht so gehässig aussehe, damit die

Günstlingswirtfchaft der Kompromißparteien nicht
gar fo unverhüllt zutage irete, hattenl die

Herren noch ein paar Arbeiter mit angehängt.
Sa ist verfahren worden I Man ist nicht etwa

zuerst auf die lippischen Ziegler und auf die ande¬
ren Wanderarbeiter gekommen und dann auf
die Handlungsgehilfen, sondern man hat zuerst
die antisemitischen Handlungsgehilfcn berück¬

sichtigt — und dann hat man, um die Sache zu
beschönigen, noch ein paar Arbeiter hinzugenom¬
men — ohne sachliche Gründe, son¬
dern nur um der Begünstigung ein¬

zelner Kreise wegen; hätte man sich von

sachlichen Gründen leiten lassen, dann hätte man

diese Bestimmungen, auf alle Ersatzkassen, aus¬

dehnen müssen."
Weiter hat der Wgeordnete Hoch ausge¬

führt:
„Und es ist charakteristisch für die Art und

Weise, wie die Mehrheitsparteien dieses Gesetz
gemacht haben. Weil der antisemitische Hand¬
lungsgehilfenverein hier in Frage kommt, und

weil für die Mehrheitsparteien
nicht Recht und Gerechtigkeit, fon¬
dern die Begünstigung ihnen nahe-
tehender Cliquen entscheidend ift>
aus diesem Grunde ist die Bestimmuiig des

Z 541a (spätcr 8 öl?) in die Vorlag? hineinge.
bracht worden. Bei den Handlungsgehilfen wech¬
selt aber der Ort >der Beschäftigung nicht häufiger
als bei anderen Gruppen von Arbeitern. Des¬

halb hätte das Privileg des 8 54,1a (später 8 »18)
genau wie den Ersatzlassen der Haudlungsge«
Hilfen allen anderen Ersatzkassen gcwährt werden

müssen.
Deshalb haben wir die Konsequenz gezogen,

die die Mehrheitsparteien aus ihrem Zugeständ¬
nis in § 541a (später 8 518) hättcn ziehen müssen,
aber nicht gezogen haben, und haben uns erlaubt,
in unseren Anträgen als einen Eventualantrag
Ihnen vorzuschlagen, daß die Begünstigung nach
dem 8 541a (später 8 518) auf alle freien Hilfs¬
kassen als Ersatzkafscn ausgedehnt tvird. Der

Arbeitgeber soll seinen Beitragsteil zahlen, eil soll
ihn an die ZwangsZasse zahlen, aber die Zwangs¬
kasse foll das Geld an alle ErscchZassen abliefern
unter Abzug eines gewissen Betrags als Eiit-

schädigung- für die Arbeit, die die Einziehung
und Ueberlveisung des Geldes den Zwaugskassen
verursacht.

Wir haben uns mit einem zweiten Antrag
auf den Boden der Kommissionsbeschlüsse gestellt
und haben nur die offenbare Ungerechtigkeit, die

Einseitigkeit, die Begünstigungswirtschaft, die in

dem 8 541a enthalten ist, vermieden. Wir wollen

diese Bestimmung auf alle freien Hiffstassen
«usgcdehnt wissen. Ich ersuche Sie deshalb,
unseren Anträgen Ihre Zustimmung zu geben."

Auch dieser Antrag der Sozialdcmokratcn,
allen Ersatzkassen die Arbeitgeber-Beitrags¬
anteile zuzuweisen, wurde von der Mehrheit
des Reichstages abgelehnt und es wurde der

Z 518 beschlossen, der in der Praxis eine unge¬

rechtfertigte Bereicherung des Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehilfen-Verbandes und seiner
gelben Freunde darstellt. So liegen die Dinge.
Nicht einen Millionenraub hat 5ie jetzige Re¬

gierung durch ihre Verordnung vom 3. Februar
1919 begangen, sondern sie hat einer Rechts¬
ungleichheit ein Ende gemacht, die bisher zu¬

gunsten der gelben streilbrechenden Handlungs¬
gehilfen-Verbände bestand. Warum hatte man

denn den gelben Handlungsgehilfen-Vereinen
die Sonderstellung in der R. V. O. bewilligt?
Aus dem sehr einfachen Grunde, weil man fie
als durch und durch kapitalistisch gesinnte,
unternehmertreue Organisationen kannte. Die

Ausnahmebestimmung des 8 518 hatte msn zu

ihren Gunsten geschaffen, um fie im Unter»

nehmerinteresse finanziell zu kräftigen.
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Aus dsr Versicherungsbranche.
TZeichs-, Orts- oder Hausisnf?
In den Reihen der Versicherungsange-

stellten ist es unruhig geworden. Man will

fich nicht mehr mit der bisher üblichen
schlechten und willkürlichen Bezahlung zu»

frieden geben. In allen Bersicherungs'
zentren hat man eine provisorische Erhöhung
der Gehälter durchgesetzt, zum Teil erst nach
schweren Kämpfen, so besonders in Berlin.

Aber alle diese Provisorien waren nur der

Auftakt zu einer Regelung der Gehälter. Die
Berliner Kollegen forderten tarifliche Regelung
der Bezüge aller Groß-Berliner Bersicherungs-
angestellten. Nun gibt es in Berlin wie in allen

Bersicherungszentren Angestellte in Dircktions-

betrieben, Angestellte in Sub- oder Filial¬
direktionen und Geschäftsstellen auswärtiger
Direktionen und Angestellte in Provisions-
Generalagenturen.

Ein Haustarif ivürde wohl die Verhält¬
nisse in einem Direktionsbetriebe regeln;
es ist aber meist schon zweifelhaft, ob die

Angestellten in Zweig- oder Geschäftsstellen
dieser Direktion an anderen Orten auch da¬

von betroffen werben. Man könnte es immer¬

hin anstreben.
Ein Ortstarif würbe schon weiter

gehen, aber mit wem kann ein solcher Tarif
abgeschlossen werden? Die örtlichen Arbeit-

geberverbände umfassen meist nur die am

Ort ansässigen Direktionen und gerade bei

den Berliner Verhandlungen hat fich ge¬

zeigt, wie schwierig es ist, für alle Ange¬
stellten etwas zu schaffen. Die Folge dieser
Schwierigkeiten war der Gedanke des Ab¬

schlusses eines Neichstarifes. Inzwischen hat
sich der Arbeitgeberverband für das Deutsche
Verstcherungsgcwerbe gegründet, der bereit

ist, mit uns in Verhandlungen über einen

Reichstarif einzutreten. Es blieben dann

immer noch die Angestellten in ben Betrie¬

ben, die nicht zum Arbeitgeberverband ge¬

hören, und die Angestellten in den selbstän¬
digen Provisions-Generalogenturen.

Soweit diese Angestellten durch beson¬
dere Verhältnisse nicht in der Lage sind, für
ihre Betriebe aus eigener Kraft den Tarif¬
vertrag durchzusetzen, bliebe noch der Weg
mit Hilfe des H 2 der Verordnung vom

23. Dezember 1918.

Jedenfalls führt der Weg zur Regelung
der Verhältnisse aller Versicherungsangestell-
ten über den Reichstarif. Durch Orts¬

und Haustarife kann Wohl die Lage eines

Teiles der Angestellten gebessert werden.

Wir aber wollen die Lage aller bessern. Dar¬

um müssen die Kollegen der Großbetriebe
auch solidarisch sein mit denen der Kleinbe¬

triebe, darum nicht Sonderbestrebungen unb

Eigenbrötelei, sondern großzügige Arbeit.

Also keine Haustarife, sondern Reichstarif.
«-

Am 8. April ist die Reichstarifkommission
des Arbeitgeberverbandes für das deutsche
Versicherungsgewerbe zusammengetreten, um

den Gegencntwurf der Arbeitgeber fertigzu¬
stellen. Von seiten unseres Verbandes liegt
der Entwurf der Berliner Kollegen vor. So¬

fort nach Bekanntwerden des Vorschlages der

Arbeitgeber werden die Kollegen im ganzen

Reich dazu Stellung nehmen. Die gemein¬
samen Verhandlungen werden dann umgehend
taufgenommen.

Wir hoffen, die Verhandlungen baldigst
Sum Abschluß zu bringen. Der Tarif soll mit

rückwirkender Kraft vom 1. Januar 1319 ge¬

schlossen werden. > *

München.
^ Wirtschaftsbeihilfen.

Jn Verhandlungen, die am 28. Januar
und am 7. Februar stattgefunden haben, hat
sich die Arbeitgcberkommission bzw. der Vor¬

sitzende des Zentralverbandes der Privat¬
versicherung, Herr von Rasp, verpflichtet, sich
dafür einzusetzen, daß die von den Ange¬
stellten für alle vor dem 1. April 1918 in die

Dienste der betreffenden Gesellschaft ge¬

tretenen Münchener Innen- und (festangestell¬
ten) Außenbeamten niit einem Gesamtjahres¬
einkommen von nicht mehr als 7(M Mk. ge¬

forderten Wirtschaftsbeihilfen binnen vier¬

zehn Tagen ausgezahlt würden. Diese Wirt-

fchaftsbeihilfen sollten betragen;

Im IS. Lebensjahre S« Mk

.1«. «
100

„

,17. , »»».».
150

„

und im 21 1
»

über 21 Jahren 400
„

für verheiratete*) Haushalwngsvorstände 600
„

Außerdem für jedes eheliche, uneheliche, legi¬
timierte, Adoptiv- und Pflegekind unter ItZJahie»
ohne eigenen Erwerb öii Mk.

Auf diese Beträge sollten lediglich solche
cmfzerordenitliche Beihilfen! (also nicht zu einer

regelmäßig, wiederkehrenden, Einrichtung gewor¬
dene prozentuale oder periodische Teuerungszu¬
lagen) angerechnet werden, dürfen, die seit dem

1. November 1918 bereits ausgezahlt worden

waren.

Angestellte, die zwischen dem 1. April und

dem 1. Oktober 1918 eingetreten waren, sollten

sür jeden der dazwischen, Hegenden, voll in den

Diensten der Gesellschaft verbrachten Monate ein

Sechstel der obengenannten Sähe erhaltcn. Nur

Angestellte, die nach dem 1. Oktober 1918 einge¬
treten sind, sollten unberücksichtigt bleiben. Kriegs¬

teilnehmer, die vor ihrer Einziehung zum Heeres¬

dienste 6 Monate bei der G^ellschaft bcschäftigt

gewesen waren, sollten Airspruch auf die volle

Wir'jchastsbcihilfe haben.

L. Niederschrift
der Vereinbarung vom 18. Fcbruar 1919, ge¬

troffen im Sitzungssaale des Ministeriums

für soziale Fürsorge zwischen den Vertretern

der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer:
I. Gehaltsregelung.

1. Vom 1. Janiiar 1919 an erhalten die in

den Gesellschaften befindlichen Lehrlinge folgende
Bezüge:

im ersten Lehrjahre . z . 50 Mk.

im zweiten Lehrjahre . . 60 ,.

im dritten Lehrjahre . . 90 .,

2. Bis zum endgültigen Abschluß des Tarif¬

vertrages sind den Angestellten vom 1. Januar
1919 an zwischenzeitliche Zuschläge in der Höhe

zu gewähren, 5«h dadurch mindefkms folgende
Monatssätze erreicht werden,:

Ein AnfangsgehM nach beendigter Ausbil¬

dungszeit von 12S Mk.

Für BcrufSkundige mit über zweijähriger Praxis:
imterS4 über 24

Jahren Jahrc
Mt, MI,

Kl.I—) (einfacheArbeiten). ... 15« 200

Kl. Il stechn, u. kaufmänn. Bearbeit.

des Geschäftes) Herren . .l ««« 80«

Damen . ./ 22S

Kl. HI (selbst, schwierig. Arbeitsleist.) 300 3S«

") Den Verheirateten sollten gleichstehen die Ge>

schiedenen und Verwitweten, die einen selbständigen

Haushalt fuhren, seiner Ledige, die Angehörige im Sinne

dcs ReichsfamiltenunterstützungsgcsetzeS vom 28. Februar

1888 vorwiegend unterhalten. Wo mehrere Ledige zum

Unterhalte beitragen, sollte nur derjengie zu berllckiich»

tigen sein, der den Gesamtunterhalt überwiegend be»

streitet.
") Die in Klammern vorgedruckten Klassen lntei»

lungen stellen Abkürzungen dar. Die genaue Klassisika»
tion, die die Grundlage für di« Münchener Verhandlun¬
gen war und von den Arbeitgebern angenomnien ist, ist:

Klaffe l! einfache mechanisch« Arbeiten, z. B. HcrauS-

übcr 27

Jnhrc
Mt,

25«

übcr 80

Jabre
Mk.

I5«

275

400

450

Kl.I leinfache Arbeiten). . . .

Kl. II (techn. u, kaufmänn.Bearbeit,
des Geschäfte) Henen . .

Damen . .

Kl. Ill (selbst, schwierig. Arbeitsleist.)
3. Bci der Berechnung sind das bereits be¬

zahlte Grundgehalt, Naturalleistungen sowie
deren Ersatz, ferner die laufenden und auch die

in größcrcn Zeiträumen, aber regelmäßig ge¬

währten, Teuerungszulagen, 'letztere pr^> r:nz

temvoris berechnet, zugrunde zil legen, Wirt-

schaftsbeihilsen, Weihnnchtsgratifitationeti und

sonstige Bonisitcrtionen bleiben außer Ausatz. Ter

Provisionsüverschuß eincS Monats bei Außen-
beainten darf nicht zum Ausjpeich des geringeren
Erträgnisses eines anderen' Monats verwendet

werden.

!kricgSteilii?hu:er sind den übrigen Angestell»
ten gleichzustellen.

4. Die auf Grund dieser Berechnung zu ge»

währenden zwischenzeitlichen Leistungen sind auf
die nach dcm künftigen Tarifvertrag für die gleiche
Zeit rückwirkend zu zahlenden Leistungen anzu¬

rechnen.
6. Ueber die Frage der Einrcihuug der An»

gestellten iii die oben genannten Klassen, sowie
über alle anderen Fragen der Auslegung dicscs
Abkommens entscheidet, soiveit nicht cine Eini¬

gung zwischen der (ikschüftslcitung und dcm An¬

gestelltenausschuß der einzelnen Gesellscba': zn»

stände kommt, endgültig eine zu bildende paritä¬

tische Schlichtungskommission unter Vorsitz eineS

Unparteiischen^
5. Die vorstehenden Abmachungen gelten sür

alle hiesigen Inner»- und mit festen'. Gchalt an¬

gestellten Außcnbe<nntei! bei den Gescll schatten,
die in München, ihren Sitz haben, ferncr sür nlle

bei Münchener Geschäftsstellen auswärtiger Ge¬

sellschaften, beschäftigten Innen« und Außen-

bcamtcn, die entweder selbst von der Direktion

angestellt sind oder deren hiesiger Geschäftsleitcr
von seiner Direktion fest besoldet ist.

Auch cnrf die Beanrten in gekündigter Stel¬

lung beziehen sich diese Vereinbarungen,,

7. Auszahlungstcrmin für die zwischenzeit¬
lichen, Zuschläge für Januar und Fcbruar l91g

ist der 23. Febrmrr 1919.

ll. Arbeitszeit.
Die tägliche Arbeitszeit ist — unter Aus¬

schluß der Verschlechterung bestehender besserer

Verhältnisse — bis zum Inkrafttreten, des Reichs»
tarifs aus höchstens 7^ Stunden, festzusetzen; bei.

ungeteilter Arbeitszeit unter Einschaltung meiner

Pause von mindestens 2« Minuteiu. An Sams¬

tagen und Vorabenden von Feiertagen ist — eben¬

falls unter Ausschluß dcr Verschlechterung be¬

stehender besserer Verhältnisse — eine Arbeitszeit,
höchstens von 8—1 Uhr einzuhalten.

III. Allgemeines.
1. Die Angeftelltenausschüsse sind als gesetz¬

liche Einrichtung in allen ihren das VcrtragSver-
hältnis ihrer Betriebskolkgen Kütresfenden Ent¬

scheidungen immun. Sie können^ ebcnsoivenig
ivie aiiderc Angestellte, wcgcn ihrer Zugehörigkeit
zu gewerkschaftlichen Verbanden in irgendwelcher,
Weise benachteiligt oder gnr «maßregelt werden.

Die AiigefteWenausschilsse sirrd bei Kündi¬

gungen ins Benehmen zu ziehen.
2. Als Kündigungssrist gilt fortan, (auch bci

Krieg^ushilsen)^ sofern nicht die Z8 70—73 des

Handelsgesetzbuches Anwendring finden, nach
einem Dienstjahr die Kündigung 6 Wochen vor

Quartalsschluß.
Kriegsaushilfen sollen untcr Berücksichtigung

der geschäftlichen Notwendigkeiten nur in nach¬
stehender Reiheivfolge gekündigt werden:

schreiben von PrSinienscbeinen, Fertigung bon Rein¬

schriften, Arbeiten in Registratur, Expedition, als

Stcnothpistin. Kassenbon, Bureaudiener usm.

Klasse II: Technische Bearbeitung des einsacken Ge¬

schäftes, z. B. in Regisierftthrung und Martmalkon»

trolle, dann als Hilfsmathematiler. Hilkslorrelvon»
dcnt, Hilfsbuchhalter, Aufzenbcamter sür Klcinorga»
nisation usw.

Klasse UI: Selbständige, schwierigere Arbeitsleistungen,
z. B. «IS Mathematiker, Korrespondent, Hilfsbuch¬
halter, Kassierer, Aubenbeamter für Groborganifa»
tioli, Besichtigung, Scbadenrcgulierung usm.
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s) solchen, die auf das Arbeitseinkommen nicht
angewiesen sind,

d) denjenigen Frauen, deren! Männer.eine ge¬

sicherte Existenz haben,
c) weiblichen Angestellten nnter 17 Jahren.
Bereits an Kricgsaushilsen ausgesprochene

Kündigungen^ die dieser Vercinbarung nicht ent¬

sprechen, sind zurückzunehmen. Sonstige Kündi¬

gungen, die bereits ausgesprochen sind, sind vom

Angestclltenansschuß nachzuprüfen.
3. Kriegsteilnehmer haben begründeten An¬

spruch nuf die vor ihrem Eintritt zum Heeres¬
dienst innegehabte oder eine dieser gleichwertigen
Stellung. Sie sind in jeder Hinsicht ihren nicht
zum Heeresdienst eingezogen gewesenen Kollegen
gleichzustellen.

IV. Zusatz.
Diese Abmachungen sind abhängig von der

Zustimmung des Avbeitgeberverbcmdes für das

deutsche Bersicherungsgewerbe, die als erteilt gilt,
falls nicht bis Freitag, 21. Februar, nachmittags
6 Uhr, den Angestelltenorganisationen, die Ableh¬
nung erklärt ist. Das gleiche Recht der Ableh¬

nung steht den Organisationen, der Arbeit¬

nehmer zu.

Dcr Nibcitgeberverband für das deutsche
Versicherungsgewerbe hat das Abkomme» an¬

erkannt. Das gleiche hat eine Vertrauens-

männervcrsammlung beider Versicherungs-
beamten°Organisationen mit folgender Ent¬

schließung zum Ausdruck gebracht:
„Die in der Versammlung vom LO. Februar

zusammengetretenen Angcstelltenmisschüsse und

Vertrauensleute der Münchener Versicherungs¬
betriebe anerkennen, das am 18. Februar ISIS iin

Ministerium für soziale Fürsorge zwischen den

Münchener Arbeitgebern und den Arbeitnehmer-
orgamsationcn, vereinbarte Abkommen unter der

Voraussetzung, daß für die Einteilung der Ange¬
stellten, in die drei Tarifklassen die in dem ge¬
druckten, Mindcstvrogramm der Arbeitnehmer ent

HMene Auslegung maßgebeiid sein soll.
Durch die von der Versammlung mit Protest

aufgenommene Unterscheidung zwischen männ¬

lichen und weiblichen, Angestellten, darf keinesfalls
ein Präjudiz geschaffen, werden sür den, Reichs¬
tarif, dessen rascheste Vercinbarung sich beide
Teile zur Pslicht gemacht haben.

Die Versammlung gibt zugleich der bestimm¬
ten Erwartung Ausdruck, daß die Arbeitgeber ihr
bei den, Verhandlungen am 18. Februar gegebenes
Versprechen einhalten werden,, wonach sie sich ver¬

pflichtete,?, nachdrücklichst auf die in Betracht kom¬
menden auswärtigen Direktionen «nzuwirken,,
damit der vereinbarte provisorische Mindefttaris
auch für die Angestellten der Münchener Provi-
sions-Gcneralagentcn in Kraft tritt."

. Dcr Zcntralvcrband der Handlungsgehil¬
fen (Sektion der Verficherungsangestellten) hat
sich am 3l. März erneut an den Arbeitgeber¬
verband für das Versicherungsgewerbe gewen¬
det, wcil verschiedene Betriebe, darunter die
Generalagenturen dcr Hamburg-Mannheimer,
der Helvetia, der Frankfurter Providentia, der
Wicner Providentia und der Schlesifchen
Feuer sowic dcr Zweigniederlassung des
Oesterreichischen Phönix, die Vereinbarungen
noch nickt erfüllt hatten.

Die Bewegung
in Frankfurt am Main.

Wie allenthalben, so hat auch in Frank
fürt n. M. die Revolution eine Umwälzung
in den Köpfen der Handlungsgehilfen voll,
zogen. Sic haben auch hier, einsehen gelernt
daß nur eine solche Organisation in der Lage
ist, eine Besserung der zum Teil miserablen
Lohnverhältnisse herbeizuführen, die auf
Grund ihrer ganzen Tätigkeit in der Ver¬
gangenheit in der Lage ist, mit aller Kraft
und rücksichtslos die Interessen der Ange¬
stellten zu vertreten. Auf Grund dieser Er¬
kenntnis schlössen sich die Angestellten scharen¬
weise unserem Zentralverband an. Wir reich¬
ten die Forderungen der Angestellten bei den
betreffenden Firmen ein. Nicht immer wur¬
den die Forderungen glatt bewilligt, sondern

man stellte fich von seiten der Unternehmer
zunächst auf den Standpunkt, daß mit der Or¬

ganisation überhaupt nicht verhandelt würde,
ondern daß die Angelegenheit zwischen Firma
und Angestellten erledigt werden solle. Die

Angestellten gingen jedoch in keinem Falle
hierauf ein und es kam deshalb, da die

Firmen teilweise auf ihrem Herrenstand-
nmkt stehen blieben, in mehreren Fällen znm

Streik, der jedoch in jedem Falle nach ganz

kurzer Dauer durch Nachgeben der Unter¬

nehmer beigelegt wurde.

Zunächst war es das Warenhaus
S. Wronker u. Co., das schon vor dem Kriege
wegen der schlechten Verhältnisse, nnter denen

die Angestellten dort zu arbeiten hatten, ein

Sorgenkind unseres Verbandes gewesen ist,
bei dem Forderungen eingereicht und nach
langen Verhandlungen auch bewilligt wurden.

Da in nächster Zeit der Abschluß eines

Ortstarifes in Aussicht steht, konnten

die Vereinbärtingen nur als provisorisch be¬

trachtet werden, und der Verband legte des¬

halb den Hauptwert darauf, die zum Teil

noch sehr niedrigen Gehälter auf eine an¬

nehmbare Höhe zu bringen, im übrigen aber

sich mit einem prozentualen Zuschlag zu be¬

gnügen. Es wurde folgendes vereinbart:

Lehrlinge und jugendliche Angestellte er¬

haltcn: im 1. Lehrjahre SO MZ., im 2. Lehrjahre
80 Mk., im 3. Lehrjahre 10« Mr.; im 1. Halb¬
jahre nach beendeter Lehre 123 MZ., im 2. Halb¬
jahre nack beendeter Lehre 150 Mk., von da ab

180 Mk. Diefer Satz bleibt bestehen bis zu Ge¬

hältern von IS« Mk.. von ISI bis 20« Mk. —

3« Proz., von 201 bis 2S0 A«. — 2S Proz., von

251 bis 300 Mk. — 2« Proz., von 301 bis 3S«

Mark — IS Proz., übcr 3S« Mk. — 1« Proz.
Zulage. Außerdem wurde eine einmalige Ent¬

schuldungssumme von SV« Mk. für Verheiratete
und 300 Mk. für Ledige gewährt. Die nm Anfang
des Krieges gekürzten Gehälter werden voll nach¬
bezahlt.

An Ferien erhalten die Angestellten im
1. Jahre — 1 Woche, ini 2. bis S. Jahre —
2 Wochen, vom S. Jahre ab — 3 Wochen. Diese
Zahlungen machen insgesamt S««««0 Mk. aus.

Bei der Firma Goldschmidt u. Löwinger
wurden auf die bestehenden Gehälter Auf¬
schläge von 3(1 bis 75 Proz. gewährt. Auch
dort wurden die bei Kriegsausbruch ge¬

kürzten Gehälter voll nachbezahlt.
Diese beiden Bewegungen gingen ohne

Streik vonstatten, dagegen mußte bei der

Firma Brown. Boveri u. Co. die Arbeit ein¬

gestellt werden, da zunächst der Verband nicht
anerkannt wurde, dann auch die Forderungen
nicht bewilligt werden sollten. Nach fünf¬
tägigem Streik bewilligte die Firma die

Forderungen, die eine bedeutende Erhöhung
der derzeitigen Gehälter darstellen, im ein¬

zelnen Falle bis zu 13« Mk.
Die Angestellten der Firma Rhein- und

Seespcdition konnten ebenfalls nur durch
Ausstand die Bewilligung ihrer Forderungen
erreichen, dic dann auch nach zweitägigem
Streik analog den Kölner Sätzen bewilligt
wurden.

Die Lcderwarcufirma Ludwig Hirschfeld
u. Co., dic bisher ganz miserable Gehälter
zahlte, stellte sich ebenfalls auf den Staud¬
punkt, daß sie mit der Organisation nichts
zu tun habe. Der Ausstand der Angestellten
belehrte sie jedoch eines anderen und sie mutzte
sich Wohl oder übel dazu bequemen, die For¬
derungen zu bewilligen, die vollständig in¬
dividuell gestellt waren und für den einzelnen
Gehaltserhöhungen bis zu 150 Mk. er¬

brachten. Außerdem wurde eine Wirtschafts¬
beihilfe von 450 Mk. für Verheiratete und
300 Mk. für Lebige erzielt.

Für die gesamten Firmen der Herren¬
konfektion, deren Angestellten bis zu S0 Proz.

in unserem Verbände organisiert sind, wurde

folgendes Abkommen getroffen, nachdem die

Angestcllten zwci Tage gestreikt nnd die Be¬
triebe geschlossen hatten:

Auf Gehälter bis 250 Mk. — 4« Proz. Zu¬
schlag, von 2S1 bis 300 Mk. — 36 Proz. Zuschlag,
von 301 bis 3S0 Mk. — 33^ Proz. Zuschlag, von

351 bis 400 Mk. — 3« Proz. Zuschlag, von 401

bis 45« Mk. — 2S Proz. Zuschlag, von 451 bis

S00 Mk. — 2« Proz. Zuschlag, über 50« Mk. —

12^ Proz. Zuschlag.
Dabei kommt in Betracht, daß in diefen Ge¬

schäften bereits verhältnismäßig bessere Gehälter
bezahlt wurden als bei den übrigen Firmen.

An Ferien werden gewährt: im 1. Jahre —
1 Woche, vom 2. bis 4. Jahre — 2 Wochen, nach
4 Jahren — 3 Wochen. Wer am 1. Januar 1919

im Geschäft war, erhält im Geschäftsjahr Ferien.
Außerdem verpflichten sich die Firmen, vor

dem 30. Juni keine Kündigungen vorzunehmen.

Für zwölf Firmcn der Textilbranche
(unter änderen: Schneider, Obernzenner,
Kaufhaus Hansa, Fuhrlnnder, Steigerwald
u. Kaiser, David Bon», Brauuthal) wurden

nach zweitägigen Verhandlungen folgende
Vereinbarungen getroffen:

Auf die Gehälter vom 28. Februar werden

folgende Zuschläge bezahlt: bis zu 15« Mk. —

S« Proz., bis zu 200 MZ. — 3ö Proz., bis zu
2S0 MZ. — 33^ Proz., bis zu 30« MZ. — S«

Prozent, bis zu 350 Mk. — 25 Proz., bis zu 40»

Mark — 2« Proz., bis zu .M MZ. — 12^ Proz.
Die Zahtung crfolgt rückwirkend ab 1. Ja¬

nuar 191« und gilt für die Monate Januar-Fe¬
bruar-März als sogenannte Entschuldnngssumme
für alle Angestellten zahlbar. Dazu erhalten die

Verheirateten, zu denen männliche und weibliche
Verheiratete, Witwen, geschiedene Frauen, Lcdige
mit Kindern zählen, eine weitere Zulage von

monatlich 75 Mk. für dic Monate Januar-Fe¬
bruar-März, alles zahlbar am 31. März.

Das Mindestgehalt sür Angestellte, die eine

vierjährige BerufstätigZeit hinter sich haben, be¬

trägt ab 1. April 18« Mr.

Für das Kaufhaus Hansa wurdc darüber

hinaus noch festgelegt: Vergütung für Lchr¬
linge im ersten Lehrjahre 60 Mk., im zweiten
Lehrjahre 80 Mk., im dritten Lehrjahre 100

Mark. Außerdem im ersten Jahrc eine Woche,
vom zweiten bis fünften Jahre zwei Wochen,
über fünf Jahre drei Wochcn Ferien.

Mit eincr ganzen Reihe weiterer Firmen
stehen wir ebenfalls iii Unterhandlungen.
Andere Firmen, uuter denen sich mehrere in¬

dustrielle Werke befinden, erhielten Forde¬
rungen iir diesen Tageu eingereicht und es

ist außer allem Zweifel, daß nuch diese For¬
derungen bei der Stimmung, dic unter den

Angestellten herrscht, so gilt wie restlos be¬

willigt werdcn müssen.

Während es sich bei den vorher au¬

geführten Firmen hauptsächlich um Lohn¬
forderungen handelte, mußten die Angestellten
der Firma Emag wcgen der Maßregelung
einer Kollegin in den Streik treten, um die

Maßregelung unwirksam zu macheu. Durch
gemeinsames Vorgehen dcr dort beschäftigten
Arbeiter und Angestellten wurde nach drei¬

stündigem Streik die Wiederaufnahme der

Arbeit beschlossen, nachdcm dic Firma be¬

dingungslos die Forderung auf Zurücknahme
der Kündigung und Anerkennung des Aus-

sckusses angenommen hatte.
Vorher ließ die Dircktion nicht mit sich

reden. Hier haben die Angestellten gezeigt,
daß sie nicht nur wegen Lohnforderung das

Mittel des Streiks benutzen müssen, sondern
auch dann, wenn es sich um die Anerkennung
ihres Rechtes handelt.

Dies ist besonders bezeichnend für das

Solidaritätsgefühl der Angestellten und Ar¬

beiter und zeigt, daß unter ihnen ein guter
Geist herrscht.
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Die Ortsgruppe zählt bereits weit über

MX) Mitglieder, zu denen täglich neue

Scharen hinzukommen.
Es ist wirklich eine Freude, unter diescn

Umständen für den Verband wirken zu

können, und wir geben uns der festen Zu¬

versicht hin, dafz die nun gewonnenen Mit¬

glieder auch für die Zukunft dcm Verband

treu bleiben werden, denn es gilt, das jctzt
Erreichte für alle Zcit festzuhalten und mög¬

lichst noch zu verbessern, wozu cs der Mit¬

arbeit aller bedarf.

Tarifvertrag
im Zwickauer Handelsgewerbe.

Die Zwickauer Handelsaugcstellten, durch
den Zentralverband der Handlungsgehilfen
auf den Plan gerufen, befaßten sich in mehre¬
ren Versammlungen mit ihrevLage und beauf¬
tragten den Zentralverband, den Arbeitgeber¬
verbänden die Forderungen der Angestelltcn
einzureichen. Dic Tarifverhandlungen nahmen
in mehrstündigen Sitzungen insgesamt 6 Tage
in Anspruch. Seitens der Arbeitgeber wurde

erklärt, daß der kürzlich in Leipzig abge¬
schlossene Tarifvertrag für die Detailhandels-
angestcllten als Vcrhandlungsgrundlage gelten

solle. Kollege Gauleiter Lähner-Chemnitz, in

dessen Händen die Führung der Angcstclltcn-
interessen lag, bcstand darauf, daß ferner die

vom Zentralverband unterbreiteten Forderun¬
gen als Grundlage dicnen. Einen außerordent¬
lich breiten Raum bci den Beratungen nahm
öie Lehrzeit und die Bezahlung dcr Lehrkräfte
in Anspruch. Auf diese billigenArb eits-

kräfte legen bcsondcrs die kleinen Geschäfts¬
inhaber, die meist nur init Lchrpcrsonal ar¬

beiten, dcn größten Wert. Es bcdcutct eine

schwere Schädigung der Angcstclltcn, wcnn

unsere gegnerischen Nngestclltcnverbände
sclbst den Anfängerinnen einc

dreijährige Lchrzcit aufbürdcn wollen.

Mußten wir auch zur Frage der Lehrkräfte die

Leipziger Vereinbarungen annehmen, so gelang
rc> uns doch, dcn Wortlaut wesentlich zu vcr-

bcssern. Wie überhaupt der Zwickauer Vertrag
durch die Hercinarbeitung verschicdener unserer
Forderungen umfangreicher und oft günstiger
ist als der Leipziger. Gewiß bleiben noch
»limche Wünsche offen, besonders die Mindest¬
gehälter für männliche Angestellte entsprechen
bei weitem uicht unseren Fordcrungcn. Aber

im ganzen genommen bedeutet der Tarifvertrag
cinc wesentliche Verbesserung der Gchalts- und

Arbeitsbedingungen der Zwickauer Angestell¬
tcn. Besonders wurdcn die Vcrkäufcrinncn
bisher schlecht bezahlt. Einem großen Teil von

ihnen'muß bei Ein reih ung in die

Mindestgehälter das Gchalt mehr
als verdoppelt werden. Der andere

Teil erhält wcscntlichc Zulagen. Nur wcnig
Vereinzelte hattcn bisher schon die Mindest-
gchaltssätze crrcicht.

Die encrgische und geschickte Vertretung
des Zentralvcrbandes der Handlungsgchilfen
und die Mitarbeit der gutorganisicrten Ange¬
stellten hat zu ciucm gutcn Erfolg gcführt. Es

wäre cine Schande, wenn die noch außer¬
halb der Organisation stchcndcn Gchilfcn
und Gehilfiuncn die Gehaltsailfbcsscrungen
usw. einstecken wolltcn, ohne zukünftig
mitzuarbeiten. Der Letzte, dieLetzte —

hinein in die Organisation! An¬

meldungen für den Zentralver¬
band nimmt entgegen Kollege
Max Lehmann, Roonstr. 141. Alle

Kollegen, und Kollcginncn müsscn in der Or¬

ganisation mitarbeiten, damit der Tarif-
vertrag restlos durchgeführt wird.

Nachstehend der mit der Arbeitsgemeinschaft
der Zwickauer Arbeitgeberverbände im Detail¬

handel abgeschlossene Tarifvertrag im Wortlaut:

§ 1. Der nachstehende Tarif für die Detail-

hmidelsangestellten erstreckt sich auf sämtliche
Betriebe des Detailhandels innerhalb der

Stadt Zwickau und eingemeindeten Vororte ein¬

schließlich der Warenhäuser von Konsumgenossen¬
schaften.

§ 2. Ausgeschlossen sind Spezialgeschäfte dcr

Lebensmittel- und Drogenbranche, für die cin

besonderer Tarifvertrag abgeschlossen wcrden soll.
§ 3. Dcr Tarif soll gemäß der Verordnung

über Tarifverträge, Arbeiter- und Angestellten¬
ausschüsse und Schlichtung von Arbeitsstreitigkci-
ten vom 23. Dezember 1918 (Reichsgesetzblatt
Seite 1456) HZ 2 und 3, sür den, im 8 1 bezeich¬
neten GMungsbercich siir allgemein verbindlich
erklärt werden. Dcr nach § 3 der genannten Ver¬

ordnung zu stellende Antrag wird von den Ver¬

tragsparteien, gemeinsam gestellt.
§ 4. Prokuristen und Handelsbcvollmäch-

tigte unterliegen nicht den Gehaltsfestsetzungen
dieses Tarifvertrages.

8 5. Die Bestimmungen dieses Tarifes gel¬
ten siir alle Angestellte, die ein Jahrcsgehalt bis

zu 5000 Mk. beziche.ru.
§ 6. Die Gehälter sür Feldzugstcilnchiner

werden gkichgcstellt den Gehältern und Zu¬

schlägen der anderen Angestelltcn.
8 7. Alle bisher gewährten laufenden Teue¬

rungszulagen, werden zum Gehalt geschlagen.

8 8. Die Lehrzeit darf bei Lehrmädchen
2 Jahre nicht überschreiten. Bei Lehrlingen be¬

trägt die Lehrzeit mindestens 2 Jahre und darf
3 Jahre nicht überschreiten. Als monatliche

Auswandsentschädiguiig gelten folgcndc Sätze:

a) für Lehrmädchen im ersten Jahre 35 Mk.

im zweiten Jähre 50 „

b) für Lehrlingc im crsten Jahre . 40 „

im zweiten Jähre 50 „

im dritten Jahre 70 „

Lehrmädchen für Kontor, Kasse oder Kontrolle

erhalten, wenu sie vor Eintritt in die Lehre
mindestens As Jahr theoretischen Unterricht ge¬

nossen haben und 15 bis 18 Jahre alt sind, auf
vorstehende Sätze für Lehrmädchen je 10 Ml.

mehr. Wenn sich die Lehre aus mehrere Bran¬

chen «der neben der Branche auch auf Verwal¬

tungs- und Kontorpraris ausdehnen soll, so blei¬

ben die Lehrbcdingungcn und Vergütungen außer
der Dauer der Lehrzeit, freier Vereinbarung
vorbehalten Dasselbe gilt auch sür Volontäre.

8 9. Als Mindestgehälter werden nach

zweijähriger Bcrusstätigleit einschließlich Lehr¬
zeit folgende Beträge pro Monat festgesetzt:

für weibl. särmmml,
Personal Personal

Mk. Mk.

im 1. Jahr 90.— 100.—

„ 2. „ 105,— 125,—

„ 3. ,
120— 14«,—

„ 4. „ ...... 135,— 155,—

„ 5. .. 150,— 175,—

„6 16«.— 19«.—

„ 7. ,. 17«,— 21»,—

„ 8. „
180— 220.—

„ 9. ., 190,— 235,—

„10. „ 20«,— 250,—

Im Alter von 21 Jahrcn nach 4jährigcr Bcrufs-

tätigkeit einschließlich Lehrzeit sind mindestens

für weibliches Personal 150,— Mk., für männ¬

liches Pcrsonal 175.— Mk., iin Alter von

25 Jahren nach 4jährigcr Berufstätigkeit ein¬

schließlich Lehrzeit sind mindcstcns für weibliches

Personal. 190,— Mk„ für männliches Personal
235,— Mk. zu zahlen. — Verheiratete mänu-

liche - Angestelltc erhalten in allen Stnffclsätzen
50,— Mk. mehr. Dcn Angestcllten ivird bci Ein¬

reihung in die Mindestgehälter die Bcrusstätig-
keit angerechnet.

8 10. Eine Sonderzulage crhaltcn alle die¬

jenigen Angestellten, welche am 31. Dezember
1918 bereits dicsc Mindestgehälter odcr höhere
Gehälter beziehen Diese Sondcrzulagcn be¬

tragen aus Gehälter bis zu 2W,— Mk. 15 Proz,,
über 200,— Mk. 10 Proz. Provisionen, und Son¬

dervergütungen können auf die Mndcstgchältcr
in Anrechnung gebracht lverden,

8 11. Für körperlich minderleiswmgsfähige
Personen kann im Einverständnis init dem An¬

gestelltenausschuß oder, wenn ein solchcr nicht bc-.
steht, mit dem nach 8 26 zu errichtenden Schlich¬
tungsausschuß eine besondere GehaltSvcrcin-
barung getroffen wcrdem

Z 12. Für Kontrolleurinnen, auch wenn sie,
nicht der Angestelltenversicherung unterliegen,
gelten die Miiidestget)älter. Packerinnen, soweit
sie gviverblichc Arbeiterinnen sind, unterliegen
nicht den Festsetzungen dieses Tarifvertrages.

8 13. An alle vom Tarif Betroffenen, sowcit
sic bis 1. August 1918 in den Bctrieb eingetreten
siiid, ist ein einmaliger Eiitschuldungsbeitrag in der

Höhc des im Dezember 1918 gewährten Gehaltes
zu zahlcn. Für iveiblichc Angestellte und für
Lehrkräfte mufz der Eiitselnildlingsbciirag min-

dcskeirS 50,— Ml., für männliche Angestellte
mindestens 100^— Mk. bctrngen. Für Kriegsteil¬

nehmer wird die Zeit ihrcr Einberufung nlS

Beschäftigungszeit angesehen.
Sondcrzuivcndutigcn. die seit dem l. Okto¬

ber 1918 nls ciinnaligc Teuerungszulage, Kricgs-
beikilse oder dergleichen gewährt wcrden, könneil

auf den Entschnldungsbcitrag angerechnet werden.

Weihnachtsgratifikationen nur dann, wenn sie
nicht vor dem Kricge üblich waren,.

. § 14. Die während des Krieges gekürzten
Gehälter sind, sowcit sic noch nicht zurückgclvährt
wurden, für die nm 17. März 191S iin Betriebe

beschäftigten Angestelltcn bis 31. März 1919 zu¬

rückzuzahlen.
8 15. Die Verkaufsstellen sind von 8 Uhr

vormittags bis 6 Uhr abends geöffnet. Den An¬

gestellten wird cine zweistündige Mittagspause
und eine viertelstündige Frühstücks- oder Vespcr-

pause gcwährt.
8 16. An den sür die Offcnhältung der Ver¬

kaufsstellen zulässigen Sonn- und Feiertagen so¬
wie bis zu emkr halben Stunde nach dein gesetz¬
lichen Ladeiischluß wcrdcn Ueberstunden nicht be¬

zählt. Für alle nndcrcn Ueberstunden wird ein

Zuschlag entsprechend 50 Prozent des aus eine

Stunde entfallenden Betrages bewilligt.
8 17. Ferien unter Fortzahlung des GehnltS

von eincr Woche erhält, wer bis zum 1. Juni
mindestens Jahr in demselben Geschäft tätig
gewesen ist. Nach einjähriger Tätigkeit iin Ge¬

schäft werdcn zwei Wochen nnd nach fünfjähriger
Tätigkeit 3 Wochen Urlaub gewährt. Die ni die

Ferienzeit fallenden sonntagc werden als Ferien¬
tage gezählt. Kriegsteilnehmern wird die Zeit
ihrer Einberufung eingerechnet. Urlanbstnge
können, wenn kein triftiger Grund im Sinne des

8 616 B.G.B, vorlag, aus die Ferienzeit ange¬

rechnet lverden.

Z 18. 8 H.G.B. Werden, Angestellte durch
unverschuldetes Unglück an der Leistung der

Dienste verhindert, so behalten sie ihren Anspruch

auf Gehalt und Unterhalt, jedoch nicht über die

Dauer von 6 Wochen hinaus. Die Angestcllten
sind nicht verpflichtet, sich die Beträge anrechnen

zu lassen, dic ihnen sür die Zeit der Verhinde¬
rung aus einer Kranken- oder Unfallversicherung
zukommen.

8 19. Bestehen bci einer Firma bessere Ge¬

halts- »nd 'Arbeitsverhältnissc, so dürfen die¬

selben keine Verschlechterung erfahren.

8 20. Alle Konkurrenzklauseln fowie alle

sonstigen die Freiheit der Persönlichkeit einschrän¬
kenden DicnstvcrtragIbcstiinmungen sind zu be¬

seitigen. Das Vereinigungsrecht dcr Angestellten
ivird gewährleistet.

8 21. Arbeitsord'ttungcn müssen in Gemein¬

schaft mit dem Angestelltenausschuß entworfen

werden. Die Erhebung von Strafgeldern findet
nicht mehr statt.

8 22. An Stelle dcs AiigcstelltenausschusseZ
tritt in kleineren Betrieben die Mehrzahl der An¬

gestellten (ohne Lehrpersonal)'.
8 23. Beziehentlich der Kündigungsfristeid

bleibt es bei den gesetzlich zulässigen Bestim¬

mungen. Bei verheirateten männlichen Ange¬

stellten gilt als Kündigungsfrist 6 Wochcn vor

Quartalsschluß.
8 24. Die Vertragschließenden verpflichten

sich, auf strengste Einhaltung der Abmachungen
zu halten.

8 25. Falls bci Differenzen zwischen Ange¬
stellten und Arbeitgebern erstere die Hinzuziehung
der Berbandsvertretung wünschen, so ist diese als

vollberechtigte Vcrtrctung der Interessen dcr.An¬

gestellten anzuerkennen und demgemäß mit ihr
zu verhandeln. Dasselbe gilt sür die Hinzu¬
ziehung der Verbandsvcrtrctung der Arbeitgeber.

8 26. Ueber alle aus dem Vertrage ent¬

stehenden Streitigkeiten sind die Verhandlungen
mit dem Angestelltenausschuß oder Schlichtungs«
ausschuß zu führen. Letzterer besteht zu gleichen;
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Teilen, und zwar mindestens aus zwei Arbeit¬

gebern nnd zwei Arbeitnehmern unter Vorsitz
eines Unparteiischen.

§ 27. Dieser Vertrag gilt bom 1. März ISIS

bis 31. Dezember 1919. «Erfolgt zwei Monate

vor Ablauf dieses Termins keine schriftliche Kün¬

digung seitens einer der vertragschließenden Par¬

teien, so läuft der Vertrag immer stillschweigend
2 Monate weiter.

Großhandel und Industrie ^

in Leipzig.
In einer am 21. März abgehaltenen Ver¬

sammlung schilderte Kollege Klient den Stand

der Verhandlungen im Großhandel nnd in

der Industrie. Wenn unsererseits immer be¬

hauptet worden ist, daß der sogenannte „Ge¬

werkschaftsbünd kaufmännischer Angestellten-
Verbünde" die Interessen der Angestellten

mehr Preisgib t, denn v er t r i t t, so wird

dies am besten durch die Verhandlungen be¬

wiesen, die diese Verbände mit dem Zentral¬
verband dcs Deutschen Großhandels geführt

haben. Man hat sich so schön dahin „ge¬

einigt", auf die Friedensgehälter von 1914

rine ganz ungenügende Aufbesserung der Ge¬

hälter zu gewähren. Viele Angestellte, die

glaubten, durch die farnose „Gewerkschafts¬
arbeit" jeuer Verbände eine Aufbesserung

ihrer Gehälter zu erfahren, werden sich arg

enttäuscht fühlen. Viele Angestellte werden

leer ausgehen, weil sie durch Festlegung der

sehr geringen Zuschläge auf die Frie¬

densgehälter vom Juli 1914 die Mindest-

sätze bereits überschritten haben. Jn der dann

spätcr geführten Verhandlung mit den Me¬

tallindustriellen hat der Gewerkschaftsbünd
nicht cinmal den Versuch unternommen, seine

Forderrmgen, die er seinerzeit den Ange¬

stellten im Zoologischen Garten unterbreitete,

zu begründen. Die Harmonieverbände waren

gleich bereit, den Stand von 1914 als Grund¬

lage für die prozentualen Aufschläge zu

nehmen. Das war so ganz nach deni Wunsch
der Unternehmer. Daß diese Harmoniever¬
bände die treuesten Diener der Unternehmer
sein müssen, ist ohne weiteres klar, denn eine

Liebe ist der anderen wert.

Die folgende Entschließung wurde ein

stimmig angenommen:
Dic heute am 21. März 1919 im großen

Saal des Volkshnuses starkbesuchte Versammlung
der Angestellten im Großhandel und der Industrie
nimmt Stellung zu den vom Gewerkschaftsbünd
der kaufmännischen Verbände mit dem Zentral¬
verband des Großhandels geführten Verhand¬
lungen.

Sie nimmt mit Entrüstung Kenntnis von

den überaus geringen Gehaltssätzen, die der Ge¬

werkschaftsbund mit dem Zentralverband des

Großhandels festgelegt hat und lehnt es ab, ihre
Zustimmung zum Abschluß dieser Tarifsätze zu

geben, da diese Vereinbarungen auch grundlegend
für die Angestellten in der Industrie maßgebend
sein werden.

Die Versammlung erblickt in diesen Ab¬

machungen eine schwere Schädigung ihrer Berufs¬
interessen und spricht dem Gewerkschaftsbund das

Vertrauen ab, die Interessen der Angestellten
pflichtgemäß gewahrt zu haben.

Jn Erkenntnis dcr daraus für die Ange¬
ftellten entstehenden Nachteile machen es sich die

Beteiligten zur Pflicht, unter der Kollegenschaft im
Sinne des heutigen Referates ausklärend zu
wirken.

Detailhandel statt, um Stellung zu der

Heraufsetzung des Ladenschlusses von 6 auf
7 Uhr zu nehmen. Der Referent Kollege
Kliem setzte in überzeugenden Ausführungcn
auseinander, daß die Verkaufsverhältnisse
eine Verlängerung der Ladenschlußstunde
nicht nötig machen. Die Angestellten ver¬

langten die Laöenschlußstunde -spätestens
6 Uhr, die sich durch die praktische Einfüh¬
rung als durchführbar herausgestellt hat.

Außerdem beanspruchen sie aus kulturellen

und gesundheitlichen Gründen diese Schluß¬

zeit. Die Aussiihrungen fanden starken Bei¬

fall. Jn der Diskussion sprachen sich alle

Redner in diesem Sinne aus. Folgende Re¬

solution wurde einstimmig angenommen:

„Die im großen Saale des Volkshauses über¬

aus stark besuchte Versammlung der Angestelltcn
der Detaillisten und der Waren- und Kaufhäuser
erhebt schärfsten Protest gegen den von dem Ver¬

band der Detaillisten ab 1 April 1919 wieder ein¬

geführten Siebenuhr-Ladenschlusz. Sie verurteilt

auf das entschiedenste, daß die vorgenommene

Aenderung der Geschäftszeit entgegen der gesetz¬
lichen Bestimmung ohne Mitwirkung der Ange¬

stellten, deren Ausschüsse und Berufsorgani¬
sation und ohne Rücksprache mit der Tarif¬

kommission vorgenommen worden ist. Sie er¬

heben außerdem Widerspruch gegen die im Gesetz

festgelegte Zulässigkeit der Geschäftsoffcnhaltung
bis 7 Uhr. Die Angestellten erblicken in der durch
die andauernde Unterernährung verursachten
Schädigung der Gesundheit und Herabminderung
der Arbeitsfähigkeit die grötzte Notwendigkeit,

daß die gesetzmäßig festgelegte achtstündige Ge¬

schäftszeit auch nach Eintritt der Sommerzeit

nicht über 6 Uhr abends ausgedehnt werden darf.
Die dadurch geschaffene Freizeit soll den gesund¬
heitlichen Aufbau und die Erholung der Ange¬

stellten gewährleisten und zu deren weiteren, Bil¬

dung dienen. Die Versammlung beauftragt den

Zentralverband der Handlungsgehilfen und den

Deutschen Tvansportarbeiterverband mit dem

Verband der Detaillisten in Unterhandlungen zu

treten und die Festlegung der Geschäftszeit von

früh 3 Uhr bis abends 6 Uhr zu fordern. Um

eine einheitliche Durchführung zu sichern und Be¬

nachteiligung einzelner Geschäfte zu vermeiden,

ist der Rat der Stadt Leipzig zu interpellieren,
den obligatorischen Sechsuhr-Ladenschluß anzu¬

ordnen."

Ein Antrag, in den Betrieben eine

weitere Abstimmung für den Sechsuhr-Laden¬

schluß durch die Angestelltenausschüsse vor¬

zunehmen, fand ebenfalls einstimmige An¬

nahme.

Für den Gechsuhr-Ladenfchluß
in Leipzig.

Im großen Saale des Volkshauses fand
am 3. April eine vom Zentralverband der

Handlungsgehilfen und dem Transport¬
arbeiterverband einberufene öffentliche Ver¬
sammlung der Angestellten im
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zahlt der Kaufmännische HilfsVerein zu Bcrlin

stellungslosen Handlungsgchilfen, 'die, durch die

äußerste Not getrieben, sich irgendeinen Erwerb

zu suchen gezwungen sind und von diesem

Hilfs verein mit Schreibarbeiten beschäftigt
werden.

Diesen jammervollen Lohn hat sogar ein An¬

gestellter des Vereins während der ganzen Dauer

des Krieges erhalten und ist dabei merkwürdiger¬

weise nicht verhungert. Gibt es niemand im

Kaufmännischen Hilfsverein, dcr solchen überaus

traurigen Zuständen ein Ende bereiten kann?

Was sagt das Aufsichtskollegium des genannten

Vereins, die Herren Dr. James Simon, Mitglied

der Handelskammer, Berthold Kirstein, Handels¬

richter, Albert Stäckel, Preuß. Kommerzienrat,

Felix Haenisch, Direktor der Deutschen Waffen-

und Munitionsfabriken, Paul Boehme, Preuß.

Kommerzienrat und Mitglied der Aeltesten der

Kaufmannschaft, dazu?
«

Die Verwaltung des Konsum- u. Produktiv¬
vereins zu Alt.enburg, S.-A., bewilligte für das

Gesamtpersonal, nachdem dieses vorstellig ge¬

worden war, eine weitere Teuerungszulage von

3S—4« Proz., so daß ab 1. April eil« Teuerungs¬

zulage bon zusammen 190 Proz. gezahlt wird.

Außerdem wird für die Frau und je 1 Kind

a 3 Mk. bis zum Höchstbetrage von 12 Mk. pro

Woche gezahlt. Eine etwa später vom Tarifamte

deutscher Konsunwereine beschlossene Erhöhung

der Teuerungszulagen muß sich das Personal

anrechnen lassen.

Jn der Deutfchen Sprengstoff-Akt,icn-Gesell-
chaft, Fabrik Güsen bei Magdeburg, traten am

29. März Arbeiter und Angestellte in den Streik.

Die kaufmännischen Angestellten sind restlos in

unserem Zentralverband organisiert. Den Grund

des Streiks bildet in erster Linie die Maßrege¬

lung des Obmannes im Angestelltenausschuß und

eines anderen Mitgliedes, ferner in einer Ver¬

kürzung des Einkommens der Angestellten gegen¬

über dem Vorjahr. Die Arbeiter sind im Fabrik-
arbsiterverband organisiert und aus Solidarität

mit in den Streik getreten. Die Fabrik ist be¬

reits auf Friedensbetrieb umgestellt und produ¬

ziert die dem Sprengstoff nahe verwandte Nitro¬

zellulose sür Films. Einige Neubauten auf dem

Terrain der Fabrik, die diese Umstellung vollenden

'ollen, sind von der Streikleitung mit Rücksicht

auf die Explosivgefahr, sistiert worden. Einige

Mitglieder, des Ausschusses bewachen trotz des

Streiks die Fabrikanlagen. Der Dircktor der

Fabrik, Herr Dr. Faust, ließ sich an dem be-

tveffenden Montag nicht sehen, ein Abgesandter
der Arbeitsgemeinschaft dcr freien Angestcllten-
derbände, der zum Zwecke von Verhandlungen in

Güsen erschienen war, mußte underrichteter Sache

zurückkehren, der Direktor hat, wie es heißt, die

Angelegenheit völlig dem Arbeitgeberverband sür
die chemische Industrie (Sektion 5ö) übergeben.
Mit dieser stehen Verhandlungen bevor. Die

Forderungen der Streikenden sind äußerst maß¬

volle und beschränken sich im wesentlichen auf

Wiedereinstellung der Gemaszregelten und Wic-

dererhöhung des Einkommens auf den Stcmd

von 1918. M. H,
*

Die etwa 10« beim Schleswig-Holstei¬
nischen Biehhandclsvcrbande in Altona be¬

schäftigten kaufmännischen Angestellten hatten

durch den Zentralverband der Handlungsgehilfen
(Bezirk Hamburg) der Geschäftsleitung Forde¬

rungen nach Regelung der Gehalts- und Arbeits¬

bedingungen überreicht. — Ant 2«. März fand

zwischen Geschäftsleitung, des Viehhandelsverbaii-

des, AngestelltenkAusschllß und Zentralverband
eine Sitzung, der der Oberpräsidcnt von Schles¬

wig-Holstein beiwohnte, statt, in welcher folgende

Vereinbarungen, getroffen wurden:

„Die bisherigen Teuerungszulagen bleiben

bestehen, jedoch wird versucht, bei dcr zuständigen
Stelle eine Erhöhung derselben um 3« Proz. zu

erzielen. Die Kinderzulage wird sinngemäß gc¬

währt. Die Grundgehälter bis 4000 Mk. werden

um 15 Proz,. die über 400« Mk. um 1« Proz.

erhöht. Bisherige Soirdervergütungen behalten
Gültigkeit. Ueberstunden und Sonn¬

tagsarbeit werden nur noch im Einver¬

ständnis mit dem Angestellten-Ausschuß festgelegt
und besonders vergütet. 14 Tage Ferien
werden allen Angestellten untcr Weiterzahlung
des Gehalts und Zubilligung einer Fcrienbcihilfe

(freie Reise und Zuschuß von 8,5« Mk. pro Tng)

gewährt. Die tägliche Arbeitszeit
wurde auf 7?4 Stunden festgelegt.

Den Angeftellten in Chemnitz ist es durch

die Organisation gelungen, nachstehende Ent¬

schuldungssummen herauszuholen: Ange-
Mk. stellte

700 00« Sächs. Maschinenfabrik .... 600

114 0«« Presto-Wcrke, A.-G 10«

13 80» Max Kohl, A.-G 25

ö«««0 Maschinenfabrik Germania . . 100

14 345 Hermann Ullbricht 23

11050 Seidels Eisengießerei ....
19

6065 Allgemeine Maschinenbau-Ges. 34

33 000 Bernhard Escher 43

120 000 C. G. Hcmböld, A.-G 14«

4 «5« Bruno Henning ...... 14

6 645 Langer u. Co 17

33««« Maschinensäbrik Kappel ...
80

42 00« Karl Hamel, Schönau .... 50

14« 00« I. E. Reinecker, A.-G I8S

2 000 Richard Krahnrer ...... S

400 000 Wanderer-Werke, A.-G. . . .
44«

12 00« Biernatzky u. Co 20

2« 000 Diamant-Werke. Gebr. Nevoigt . k>«

19 225 Seyfert u. Donner 35

36 000 Sondermann u. Stier .... 4«
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Streik in der Berliner Metallindustrie.
Am 2. April traten die kaufmännischen

Nnd technischen Angestellten und dic Werk

Meister der Berliner Metallindustrie in den

Streik, weil der Schiedsspruch der Einigunzs-

kommission über die vorläufige Regelung der

Gehaltsverhältnisse entgegen dem klaren

Wortlaut des Spruches vom Verband Bev

liner Metallindustrieller zuungunsten der An

gestellten aüsgclcgt wurde. Jn einer vom De

mobilmachungskommifsar berufenen Sitzung
des Schlichtungsausschusses vertraten die Ar

beitgeber den Standpunkt, daß es sich lediglich
um eine Auslegung des gefällten Schieds

spruchcs handele, während von den Vertretern

der Angestellten erklärt wurde, daß der

Schiedsspruch durch die Ablehnung erledigt sei
und nunmchr die neuen Forderungen der An¬

gestellten insbesondere bezüglich des Mit-

bcstimmungsrechtes der Ausschüsse Gegenstand
dcr Verhandlungen feien.

Jn tagelangen Verhandlungen de

Schlichtungsausschusses ist dann

endstehender Spruch zustandegekommen:

§1.

Für die Angestellten, die das 20. Lebensjahr

s§ 11 Abs. 2) vollendet haben,, wird vorbehaltlich
der Bestimmungen, der 88 9 und 19 folgende Re¬

gelung des Monatseinkommens getroffen:

Cs soll erreicht werden:

bei einem Monatseinkommen im Juli 1914

dis IM Mk, ein Einkommen, von 275 Mk. für

männliche und 250 Mk. für weibliche Angestellte,
von mehr als 109 bis 125 MZ. eine Steigerung

um 155 Proz. mindestens aber auf 275 Mk., von

mehr als 125 bis 150 Mk. eine Steigerung um

145 Proz., mindestens aber auf 318,75 Mk., von

mehr als 15« bis 200 Mk. eine Steigerung um

13« Proz., mindestens aber auf 367,5« Mk., von

mehr als 20« bis 25« Mk. eine Steigerung um

115 Proz., miirdestens aber auf 460 Mk., von

25« bis 399 Mk. eine Steigerung um 105 Proz.,

mindestens aber auf 537,50 Mk., von mehr als

300 bis 400 Mk. eine Steigerung um 8« Proz.,

mindestens aber auf 615 Mk., von mehr als 4««

bis 500 Mk. cine Steigerung um 60 Proz., min¬

destens aber auf 720 Mk„ von mehr als 500 bis

600 Mk. eine Steigerung um 40 Proz,, mindestens

aber auf 800 Mk.

8 2.

Unter Monatseinkommen im Juli 1914 (8 1)

ist das Monatsgehalt zu verstehen zuzüglich der

monatlich gezahlten Bczüge unter Ausschluß aller

nicht monatlich gezahlter Einkünfte. Nicht in

Ansatz zu bringen sind FunVionszulagen, die für

Wahrnehmung besonderer Obliegenheiten vor¬

übergehend gewährt wurden, auch wenn die Zäh¬

lung monatlich erfolgte, sowie einmalige Zahlun¬

gen, wie Weihnachts- und Abschluß-Grati¬
fikationen.

8 3.

Das neue Monatseinkommen berechnet sich
anZ der Summe des Einkommens im Juli 1914

(8 2) und des Betrages der prozentualen Steige¬

rung unter Zurechnung des sich aus 8 4 etwa er¬

gebenden Betrages.
8 4.

Das neue Monatseinkommen (8 3) muß bei

ledigen Angestellten um mindestens 40 Mk., bei

Verheirateten nm mindestens 45 Mk. höher sein,
als daS für den Monat November 1918 gezahlte
Einkommen. Auf die Berechnung des letzt¬

genannten findet 8 2 entsprechende Anwendung.

8 5.

Jn dem neuen Monatseinkommen (88 3 und

4) sind enthalten das Monatsgehalt sowie die

monatlich gezahlten Bezüge im Sinne des 8 2.

also z. B. auch Teuerungs- und Kriegszulagen.

Dagegen sind nicht enthalten Kinderzulagen und

einmalige Zahlungen, wie Weihnachts- und Ab¬

schluß-Gratifikationen, Wirtschäftsbeihilfen und

dergleichen, ,>

8 6.

Neben dem neuen Monatseinkommen (88 3

«nd 4) sind weiter zu zahlen:
a) die bestehenden Kindergulagen.

b) Funktionszulagen, die zur Wahrnehmung
besonderer Obliegenheiten vorübergehend gewährt
werden, und zwar so lange, als der Angestellte
die betreffende FuiMion ausübt.

c) Weihnachts- und Abschluß-Gratistkationen,
dort wo sie jetzt üblich sind, und zwar auf bis¬

heriger Grundlage. In den Fällen, in denen

während der Kriegszeit Erhöhungen durch Aende¬

rungen der Berechnungsgrundlage stattgefunden
haben, ist die des letzten Friedensjahres maß¬

gebend.
8 7.

Der Betrag, um den das neue Monatsein¬

kommen (88 3 und 4) das bisher gezahlte Monats¬

eimkommen übersteigt, kann nach dem Ermessen
des Arbeitgebers itt Gehalt oder bon Teuerungs¬

zulagen oder von besonderer Zulage gezahlt
werden.

8«.
Das neue Monatseinkommen (88 3 und 4)

gilt rückwirkend vom 1. Januar 1919 ab. Mehr¬

beträge gegenüber den für die Zeit seit 1. Ja¬
nuar 1919 gezahlten Beträgen sind ohne Rück¬

sicht auf regelmäßige Gehaltszahlung alsbald

nachzuzahlen.
'

8S.
Die Bezüge der Angestellten, die während

des Krieges oder später eingetreten find, werden

— erforderlichenfalls im Enwernehmen mit dem

Angestelltenausschusz — unter Berücksichtigung
des Lebens- und Dienstalters den BezüDen der

Angestellten gleichartiger Beschäftigung angepaßt.

8 1«.

Für Obermeister und Werkmeister wird fol¬

gende Regelung des Monatseinkommens ge¬

troffen:
,Es soll erreicht werden bei einem Monatsein¬

kommen im Juli 1914 von mehr als 159 bis 200

Mark eine Steigerung um 150 Proz., mindestens

aber auf 465 Mk., von mehr als 20« bis 25« Mk.

eine Steigerung um 130 Proz,, mindestens aber

auf 50« Mk., von mehr als 25« bis 30« Mk. eine

Steigerung um 110 Proz., mindestens aber auf
575 Mk., von mehr als 300 bis 40«. Mk. eine Stei¬

gerung um 8« Proz., mindestens aber aus 63«

Mark, von mehr als 400 bis 500 Mk. eine Steige¬

rung um 60 Proz., mindestens aber auf 72« Mk.,

von mehr als 500 bis 600 Mk. eine Steigerung
um 40 Proz., mindestens aber auf 800 Mk.

Die 88 2 bis 9 findcn Anwendung.
Bom 1. April 1919 ab erhöht sich für Ober¬

meister uud Werkmeister das neue Monatsein¬

kommen (88 3 und 4) um folgende monatliche

Beträge:
Bei einem Monatseinkommen im Juli 1914:

von mehr als 15« bis 2«O Mk. um 5« Mk., von

mehr als 200 bis 2S« Mk. um 4« Mk., von mehr

als 250 bis 600 MZ. um 30 Mk.

8 il-

Für Angestellte unter 2g Jahren gelten mit

Wirkung vom 1. Januar 1919 folgende MoncrtZ-

einkommen:

Im Lebensalter von 14—15 Jahren 10« Mk.,

13—16 Jahren 12« Mk., 16—17 Fahren für

männliche 16« Mk., für weibliche Angestellte

15« Mk., 17—13 Jahrcn sür männliche 20« Mk.,

für weibliche Angestellte IS« Mk., 18—19 Jahren

für männliche 225 Mk., für weibliche Angestellte

205 Mk., 19—2« Jahren sür männliche 25« Mk..

für weibliche Angestellte 23« Mk.

Das Einrücken in die nächste Stufe erfolgt

mit Beginn des Monats, der auf die Vollendung

des maßgebenden Lebensjahres folgt.

88 5 bis 7 und 8, Satz 2 finden Anwendung,

ferner 8 4 mit dcr Maßgabe, daß «der Betrag, um

den das Monatseinkommen höher sein muß, als

das im November 1918:

Bei einem Lebensalter von 14 bis 16 Jahren
auf 15 Mk., von 16 bis 18 Jahren auf 25 Mk..

von 18 bis 2« Jahrcn auf 35 Mk. ftstgesetzt wird.

8 12.

Die 88 1 bis 11 gelten nur für Angestellte,
deren JahresgesamteinZommcn einschließlich aller

Bezüge im Jahre 1914 8000 Mk. nicht überstieg,

ferner nicht für Lehrlinge.
8 13.

Für die nicht angestellten-versicherungspflich-

tigen Werkstatt- «nd fonftige» Schreiber und

Schreiberinnen werden, da bei ihnen im all¬

gemeinen eine wöchentliche Entlohnung üblich ist,
mit Wirkung vom 1. Januar 1919 folgende
Wocheneinkommcn festgesetzt:

Bei einem Lebensalter von 14 bis 15 Jahren
in der Woche 23 Mk., von 15 bis 16 Jahren in

der Woche 28,5« Mk., von 16 bis 17 Jahren für

männliche 37 Mk., für weibliche Personen in der

Woche 34,50 Mk., von 17 bis 18 Jahren sür
männliche 46 Mk., für weibliche Personen in der

Woche 41,5« Mk., von 18 bis 19 Jahren für
männliche 52 Mk., für weibliche Personen in der

Woche 47,5« Mk., von 19 bis 2« Jahren für

männliche 58 Mk., für weibliche Personen 53 Mk.,
über 20 Jahre für männliche 64 Mk., für weib¬

liche Personen in der Woche 58 Mk. ^

Das Einrücken in die nächste Stufe crfolgt
mit Beginn der Lo'hnwoche, die auf die Vollen¬

dung des maßgebenden Lebensjahres folgt.
Da, wo bisher Stundcn- oder Monatslohn

gezahlt wird, kann daran festgehalten werden

unter Umrechnung entsprechend einer Arbeitszeit
von 46^ Stunden, in der Wochc.

Die Verteilung der Gcsamtbezüge aus Lohn-,

Kriegs-, Teuerung»- oder Sonderzulagen bleibt

den: Ermessen des Arbeitgebers überlassen.
8 8 Satz 2 findet Anwendung.

8 14.

Wo günstigere Einkommensbedingungen ver¬

einbart sind, bleiben sie unberührt.

8 is.

Sonderfälle, deren Regelung sich nicht ohne
weiteres aus den 88 1 bis 14 ergibt, sind —

erforderlichenfalls im Einvernehmen mit dem

Angestelltenausschuß — zu regeln

8 16.

Die Bestimmungen zum Schutze der Ange¬

stellten in bezug auf Kündigungen und Ent¬

lassungen, die in Ziffer 6 und 7 der Verein¬

barungen vom 14. 12. 1918 zwischen dem Vcrband

Berliner Metall-Industrieller einerseits und

den Verbänden der Angestelltcn andererseits ge¬

troffen sind, werden sinngemäß bis zum 30. Juni
1919 verlängert und die in diesen Bestimmungen

enthaltenen Termine um je 3 Monate hinauZ-
gerückt.

Für Kündigungen, die sich aus der Not¬

wendigkeit einer Betriebseinschränkung ergeben,
bleiben die Grundsätze des ß 9 «lbsatz 2 und 5

der Verordnung des Demobilmachringsamtes
vom 24. Januar 1919 für alle im Betriebe be¬

schäftigten Angestellten gleichfalls bis 30. Juni
1919 maßgebend.

Der Angestelltenausschuß kann einer Kündi¬

gung widersprechen, wenn er der Ansicht ist, daß
die Kündigung erfolgt ist, um den Angestellten

wegen seincr Betätigung. auf dem Gebiete der

Politik odcr der Vertretung von Berufs- oder

Standcsangelegenheiten zu maßregeln. Der

Angestclltenausschrch ist verpflichtet, sein Beweis¬

material bereits in der Verhandlung mit dem

Arbeitgeber zuin Vortrag zu bringen. Jst ^ein

Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Ange¬
stelltenausschuß nicht zu erzielen, so kann Letzt¬

genannter innerhalb von drei Tagen nach Be¬

endigung der Verhandlungen den SchlichtungI-
ausschuß anrufen. Der Schlichtungsausschuß
entscheidet endgültig.

Betrifft die Kündigung ein Mitglied des

Angestelltenausschusscs, so Hat es- Anspruch auf

Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zur end¬

gültigen Entscheidung durch den Schlichtungs¬
ausschuß; auch wenn sich die Entscheidung über

den Entlassungstermin hinaus verzögert.
'

Alle im Absatz 1 bis 4 getroffenen, Bestim¬

mungen gelten nicht, wenn die Kündigung erfolgt
aus den in den 88 70/73 H. G. B. bezw. 88133b
und 133c R. G. O. und 88 626 B. G. B. ge¬

nannten Gründen.

8 17.

Die 88 1 bis 16 gelten bis zum 3«. Juni
1919.

Die Verhandlungen über einen Tarifvertrag

zwischen dem Vcrband Berliner Metall-In¬

dustrieller und den Angestelltenorganisationen
sollen nach Wiederaufnähme der Arbeit alsbald

fortgesetzt und möglichst bis zum 30. Juni 1919

zu Ende geführt werden.

Kommt bis dahin ein Tarifvertrag nicht zu-
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stände, so Mt vorstehende Regelung jeluzeils für
einen Monat weiter, falls nicht bis zum IS. eines

Monats Kündigung von einer Seite erfolgt.

8 1«.

«Maßregelungen aus Anlaß des gegenwärti¬
gen Streiks dürfen von keiner der beiden Par¬
teien vorgenommen werden.

8 is.

Die Parteien haben fich bis zum Freitag,
den 11. April 1919, vormittags 19 Uhr, gegen¬
über der Geschäftsstelle des Schlichtungsaus¬
schusses Groß-Berlin, Berlin N. 4, Schlegelstr. 2,
darüber zu erklären, ob sie sich dem Schiedsspruch
unterwerfen.

Berlin, den 8. April 1919.

gez. Braumüller. Dosmar. E. v. Borsig. Leng.
P. Meyer. Lorenz. Heinrich Peierls

Die Obleute der Angestellten erklärten in

ihrer erdrückenden Ueberzahl, dafz dieser Spruch
unannehmbar sei, weil er in bezug auf das

Mitbestimmungsrecht den Angestell¬
ten in keiner Weise genüge. Nach dcr Stim¬

mung der Obleute ist nicht daran zu zweifeln,
daß auch die Angestellten in den Betrieben
den Spruch ablehnen wcrden. Eine von den

Angestellten gewählte Kommission wurde be¬

auftragt, mit dem Reichsarbeitsamt über die

gesetzliche Regelung des Mitbeftimmungsrech-
tes zu verhandeln. Dic Kommission forderte:
Der Reichsarbeitsminister solle erklären, sich
dafür einsetzen zu wollen, daß die Verordnung
über Angestelltenausschüsse vom 23. Dezcmbcr
1918 in kürzester Frist bezüglich des Mit-

vestimmungsrcchtes nach folgenden Grund¬

sätzen crweitcrt wird:

1. Einstellung von Angestellten. Die Fir-
mcnlcitung ist verpflichtet, dcm Angestellten¬
ausschuß von jcdcr beabsichtigten Neuein¬

stellung vor Abschluß des Dienstoertrages
Kenntnis zu geben. Erfolgt auf Einspruch des

Angestelltcnausschusses keine Einigung mit der

Geschäftsleitung, so entscheidet der schlich¬
tungsausschuß.

2. Kündigung und Entlassung von An¬

gestellten. Kündigungen und Entlassungen von

Angestellten bedürfen der vorherigen Zustim
mung des Angcstelltenausschusscs. Kommt
eine Verständigung zwischen Firmenleitung
und Angestelltenausschuß nicht zustande, so ent¬

scheidet der Schlichtungsausschuß.
Der Reichsarbeitsminister Bauer er¬

klärte, daß er zwar zu Punkt 1 bereit sei, den

Wünschen der Angestelltcn entgegen zu kom¬
men, daß er aber bezüglich Punkt 2 keine

Zugcständnisse machcn könne,
weil der Eingriff in die Rechte des Arbeit¬
gebers ein zu starker wäre. Es müsse nach
seiner Auffassung genügen, wenn dcr Ange¬
stellte das Rccht habe, sich bei ungerechtfertig¬
ter Entlassung beschwerdeführend an den

Schlichtungsausschuß zu wenden. Irgend¬
welche bindenden Zusagen könne er für seine
Person nicht abgeben, da zunächst das Kabinett
und lctztcn Endes die Nationalversammlung zu
entscheiden habe, und mit einer Regelung der
Materie erst im Laufe des Sommers zu rech¬
nen sei.

Die Angestellten sind deshalb auf ihre
eigene Kraft angewiesen, wenn sie in der

Frage des Mitbestimmungsrechts einen Erfolg
erzielen wollen. Es zeigte sich, daß auch die
Vertreter des Gewerkfchaftsbundes kaufmänni¬
scher Angestelltenverbände die Frage des Mit¬
bestimmungsrechtes nicht für so wesentlich hal¬
ten, daß fie sich mit ganzer Kraft dafür ein¬
setzen. Sie sind vielmehr geneigt, die Annahme
dcs Spruches zu empfehlen und den Streik
abzubrechen. Die Stimmung der Angestellten
ist indes eine derartige, daß damit zu rechnen
ist, daß sie sich der Parole des Zentralverban¬
des der Handlungsgehilfen und des Verbandes
der Bureauangestellten anschließen werden, den
Streik fortzusetzen, bis das Mitbestimmungs-
zecht errungen ist. t«.

Am 10. April hat der Bureaudirektor des

Reichspräsidenten an die Streikleitung
folgendes Schreiben gerichtet:

Berlin, den 19. April 1919.

Bureau des Wilhelmstr. 74.

Reichspräsidenten.
An die Zentral-Streikleitung der Angestellten in

der Berliner Metallindustrie,
Berlin

Nach den mir zugegangenen Mitteilungen ist
in dem Streik der Angestelltcn der Berliner Me¬

tallindustrie am 9. d. M. von dem angerufenen
Schlichtungsausschuß einstimmig ein Schieds¬
spruch gefällt worden. Nach Zeitungen und son¬
stigen Mitteilungen begegnet die Annahme dieses
Schiedsspruches in weiten Kreisen der beteiligten
Altgestellten lebhaften Widerstand, wogen der nach
Ansicht der Angestellten völlig unzureichenden
Regelung ihres Mitbestimmungsrechtes bei Kün¬

digungen, Entlassungen und Einstellungen.
Die Möglichkeit, dah durch Nichtannahme des

Schiedsspruches eine Fortsetzung und weitere

Verschärfung dcs Streikes sowie ein Uebergreifen
auf andere Nngestelltcnkategorien herbeigeführt
wird, würde siir unscr ganzes Wirtschaftsleben
von schwerwiegendsten Folgen sein. Es besteht
die Gesahr, daß die ganzen Betriebe dadurch zur

Arbeitseinstellung veranlaßt, die Arbeitslosigkeit
ungeheuer vergrößert, die Produktion in geradezu
gefährlicher Weise gestört und damit die eben auf¬
genommenen Beziehungen zum Auslande zur Be¬

schaffung von Rohmaterialien und vor allen Din¬

gen von Lebensmittel« von vornherein aussichts¬
los werden.

Um alles zu tun, was zu einer schleunigen
Lösung, dieses Konfliktes führcn kann, hat die

Reichsregierung mich beauftragt, den Streikenden

folgende Erklärung über ihre Stellung zu der

strittigen Frage abzugeben:
Die Stellung der Regierung zu dcr Fördc¬

rnng der Angestellten, nach Mitwirkung bei der

Einstellung und Entlassung von Angestellten wird

schon beantwortet durch den vor einigen Tagen
veröffentlichten Z 34 der Verfassung. Dieser
Paragraph, der die Verankerung der Räte in der

Verfassung zum Zweck hat, erkennt den Arbeitern

und Angestcllten die gleichberechtigte Mitwirkung
bei der Regelung des Arbeitsverhältnisses zu.
Darunter muß in erster Linie verstanden werden,
die Mitwirkung bei der Regelung der Lohn- und

Gehaltsverhältnisse, bei der Entlassung und Ein¬

stellung. Das im Reichsarbeitsministerium in

Vorbereitung befindliche Arbeitsrecht wird diese
in den Verfassungsparagraphcn enthaltenen Ge¬

danken ausführlich festlegen.
Es wird bestimmen, daß Kündigungen und

Entlassungen nur nach vorheriger Zustimmung
des Angcstelltenausschusscs oder bei Nichteinigung
des Schlichtungsausschusses vorgenommen werden

dürfen.
'

Bei Neucinstellungen von Personal soll
dem Ausschuß das Recht des Einspruches zustehen,
über, den, im Falle eine Verständigung nicht zu¬

stande kommt, der Schlichtungsausschuß ent¬

scheidet.
Die Reichsregierung richtet angesichts ihres

festen Willens, den berechtigten Wünschen dcr An¬

gestellten Rechnung zu tragen, an die streikenden
Angestellten den dringenden Appell, sich nunmehr
ihrer Verantwortung gegenüber der Gesamtheit
bewußt zu sein, die Arbeit ungesäumt wieder

aufzunehmen und damit die drohenden Gefahren
von unserem Wirtschaftsleben abzuwenden.

Reichspräsident. gez. Krüger.
(Stempel.) Direktor.

Die Streikleitung telcgraphicrtc an den

Nätekon'greß am 19. April:
Streikende Angestellte der Metallindustrie

Berlin sind mit Schiedsspruch des Schlichtungs-
ausschusses nicht einverstanden, da ihre Forderun¬
gen ums Mitbestimmungsrecht in einer Weise
festgelegt worden sind, die auch den bescheidensten
Einfluß in den Betrieben unmöglich macht. Re¬

gierung verweigert unseren Forderungen Zu¬
stimmung. Fordern Nätekongreß auf, mit allen

Mitteln für Sozialisierung der Betriebe einzu¬
treten. Es lebe die Solidarität der Kopf- und

Handarbeiter.

Zentral-Streikleitung Metallangestellter, Berlin,
Neue Friedrichstr. 35.

An die Kollegenschaft in Ob erschie¬
ne n sandte die Streikleitung folgendes Tele¬
gramm: , .

Vertreter von fünfzigtausend streikenden An¬

gestellten der Metallindustrie haben Eure Shm-
pathieerklärung mit größter Begeisterung aufge¬
nonimen. Erklären den uns aufgezwungenen
Kampf durchzuführen bis alle Forderungen um

Mitbestimmungsrecht restlos erfüllt sind. Hoffen
weiterhin auf treues Zusammenhalten. Alle An¬

gestellten eine Front für Freiheit und Fortschritt.
Zentral-Streikleitung Metallindustrieller.

Berlin, Neue Friedrichstr. 35.

Ausser Berliner Speditions¬
branche.

Zwischen dem Lokalverein Berliner Spe¬
diteure e. V. und dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen (Ortsgruppe Groß-
Berlin, Sektion der Speditionsbeamten) ist
folgender Tarifvertrag abgeschlossen worden:

/>., Regelung des Arbeitsver¬

hältnisses.
8 1.

Grundsätzlich soll die Regelung aller Ange¬
legenheiten des Arbeitsverhältnisses zunächst
zwischen dem Arbeitgeber und dein Betriebs¬

angestellten-Ausschuß erfolgen. Jn den Fällen,
in denen dies nicht gelingt, soll zunächst die Ver¬

mittlung eines Vertrauensmannes des Lokal¬

vereins Berliner Spediteure nnd eines Ver¬

trauensmannes des Zentralverbandes der Hand¬
lungsgehilfen, und letzten Endes eiii aus je drei

Mitgliedern bestehender paritätischer Schlichtungs-
ausschuß angerufen werden.

8 2.

Vor dem 39. Juni 1919 dürfen entlassen
werden:

,-r) alle Angestelltcn, die auf das Arbeitsein¬

kommen bei der Firma nicht angewiesen
sind, auch solche, die in Nebenberufen tätig
sind,

K) Frauen, deren Männcr eine Existenz oder

feste Stellung haben,
c) alle ledigen Angestellten, deren Unterhalt

ohne eigenen Erwerb gesichert ist,
6) höchstens IS Proz. des tätigen Personals
— unter Einschluß der Austritte per
31. März 1919 — und zwar nach folgen-
iden Richtlinien:
1. lcdige Angestellte,
2. ledige Angestellte, denen die Ernährung

Familienangehöriger allein obliegt,
3. verheiratete Angestellte,
4. verheiratete Angestellte mit Kindern,

in der Reihenfolge der angeführten vier Kate¬

gorien und innerhalb derselben nach dem Dienst-
alter bei der Firma.

8 s.

Ueber 59 Proz. beschädigte Kriegsteilnehmer
fallen iricht unter 8.2 dieser Vereinbarung und

solche dürfen bis zum 3i. August 1919 nicht ent¬

lassen werdcn.

8 4.

Bei allen Entlassungen, welche vor dem

39. Juni 1919 erfolgen — ausgenommen die¬

jenigen Fälle, in dcnen die 88 79 bis 72 des

H.G.B, in Betracht koinmcn, ist im Einverständnis
mit dem Betricbsangeftclltcn-Ausschuß zu ver¬

fahren«.
IZ. K riegsteilneh in e r.

8 S.

Kriegsteilnehmer, die bis zum 1. Januar
191« mindestens drei Monate bci der Firma be¬

schäftigt waren — von Kriegsausbruch an ge¬

rechnet — sind wieder einzustellen.

8«.
Die Wiedereinstellungspslicht des früheren

Arbeitgebers erlischt, wenn der Angestellte sich
nicht innerhalb drei Wochen nach der Entlassung
aus dem Heeresdienst zur Arbeitsaufnahme bc-

reiterklärt bnt.

8 7.

Kriegsteilnehmern ist tue Dienstzeit als Ar¬

beitszeit anzurechnen.

8 s.

Kriegsteilnehmern ist entsprechend ihrer
Tätigkeit vor der «Einberufun« der dafür fcstge-
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legte Gehaltsbetrag, zuzüglich Teuerungszulage,
zu bewilligen, auch wenn fie jetzt mit anderen

Arbeiten beschäftigt werden.

8 S.

Die Arbeitszeit beträgt täglich acht Stunden

netto; für den Nachtdienst im Höchstfall sieben
Stunden ohne Pausen. Die Regelung der Ar¬

beitszeit wird jedem Betriebe überlassen. Ueber¬

swnden sind möglichst zu vermeiden.

Q Regelung der Mindestgehälter
usw. mit Rückwirkung, vom 1. Fe¬

bruar 1919.

8 1«.

I. Lehrlingc crhalten: im ersten Jahr der

Lehrzeit 50 Mk.. im zweiten Jahr 7S MZ., im

dritten Jahr 100 MZ. einschließlich Teuerungs¬
zulage.

L. Ausgelernte junge Leute erhalten: im

ersten Jahre nach beendeter Lehrzeit ohne Nück-

Ncht auf das Lebensalter 150 Mk.. im 19. Lebens¬

jahre 165 Mk., im 2«. Lebensjahre 185 MZ., im

Ll Lebensjahre 205 Mk. -s- 25 Proz. Teuerungs¬
zulage.

3. Erste Beamte (Mbteilungsvorsteher mit

mindestens zwei Assistenten (nicht Lehrlingen),
Mbschlußbuchhalter, erste Tarifeure, Haupt¬
kassierer, erste Akquisiteure (einschließlich Pro¬
vision), Inspektoren und Disponenten, deren

Tätigkeit nur im Disponieren der Geschirre be¬

steht, 85« Mk. -j- 25 Proz. Teuerungszulage.
4. Zweite Beamte (selbständige Expedienten,

Buchhalter, Korrespondenten, Rechercheure, Zoll-
deklaranten, Lagerverwalter, Kassierer und zweite
Tarifeure) 275 Mk, 25 Proz. Teuerungszu¬
lage.

5. Andere Beamte (Expeditions- und Buch¬
haltergehilfen, Stenothpisten) 24« Mk. -s- 25 Proz.
Teuerungszulage.

6. Kaufmännische Angestellte der Registratur
und Post, auch Schreibkräfte 200 MZ. ^ 25 Proz.
Teuerungszulage.

7. Bodenmcisier, soweit sie eine kaufmännische
Tätigkeit ausüben 325 Mk. -s- LS Proz. Teue¬

rungszulage.
8. Weibliche Angestellte bis 17 Jahre, direkt

von der Schule kommend, entsprechend dcn Be¬

zügen der Lehrlinge.
9. Weibliche Angestellte, die mindestens eincn

einjährigen Handelskursus durchgemacht haben,
im Alter bis 17 Jahre 100 MZ„ und im

18. Lebensjahr, sofern hiernach cin einjähriger
Handelskursus und eine Berufstätigkeit von min¬

destens zwei Jahren vorliegt 120 Mk., im

19. Lebensjahr 135 Mk., im 29. Lebensjahr 150

Mark, im 21. Lebensjahr 170 Mk. -s- 25 Proz.
Teuerungszulage.

10. Andere weibliche Angestellte in gleiche-
Stellung «erhalten ein um höchstens 15 Proz. ge¬

ringeres Grundgehalt wie die männlichen An¬

gestellten.
An «Gehaltszulagen werden monatlich netto

15 Mk. für jedes feit dem 1. Februar 1919 voll¬

endete Dienstjahr gezahlt.
II. Zur Aufbesserung der Gehaltsstufen

Nr. 3, 4, 5 und 0 erfolgt zum Grundgehalt eine

Zulage von netto 15 Mk. pro Monat für jedes
vollendete Dienstjahr im Beruf, gerechnet vom

21. Lebensjahr an.

12. Durch diese Gehaltszulagen soll das Min-

destgesnmteinkommen nicht überschritten wcrden:

bei der GebaltSstufe Nr. 3 von 500 Mk.. Nr. 4

von 40« Mk., Nr. S von 35» Mk., Nr. 6 von

300 Mk. pro Monat.

13. Denjenigen Angestelltcn, die durch diese
Gchaltsfestsetzungcn keine «Erhöhung erfahren und

zurzeit nicht mehr als 500 Mt. Gesamteinkommen
pro Monat beziehen, wird ab 1. Februar 1919

eine lOproz. Erhöhung, höchstens jedoch 3V Mk.

pro Monat gewährt. Ausgenommen find jedoch
die unter Nr. 1 aufgeführten Lehrlinge und die

unter Nr. 2 erwähnten ausgelernten jungen
Leute im ersten Jahre nach beendeter Lehrzeit.

14. Die seit dem 1. Januar 1919 einge¬
tretenen Gehaltserhöhungen «werden in der Diffe¬
renz der Monatszulagen angerechnet.

15. Ueberstunden sind mit 1^9 Mk. für die

halbe Stunde zu vergüten.
10. Die Sonntagsarbeit wird nach dem Er¬

fordernis! des Betriebes geregelt und ift mit

1,59 Mk. für die halbe Stunde — mindestens
für eine Stunde — zu vergüten.

17. Die Versetzung von einer höheren in« eine

niedrigere Gehaltsklasse ist unzulässig.

18. Jn Krankheitsfällen wird das Gehalt zu¬

züglich Teuerungszulage, ohne Abzug, vom Tage
der Erkrankung an bis zur Dauer von sechs
Wochen weitergezahlt; jedoch nicht über die Ver¬

tragszeit hinaus.
19. Etwa bestehende günstigere Arbeits- und

Gehaltsbedingungen bleiben durch vorstehende
Abmachungen unberührt.

O. Urlaub.

8 11-

Urlaub unter Fortzahlung des Gehalts wird

allen kaufmännischen Angestellten, auch Lehr¬

lingen und Bodenmeistern, gewährt, und zwar
in der Zeit vom 1. April bis 30. September jedes
Jahrcs. Für Neueingetretene kommen die

Ferien im ersten Dienstjahre nur in Betracht,
wenn die Betreffenden nicht später als am

1. April desselben Jahres eingetreten sind. Bei

der Berechnung der Ferien wird als erstes Dienst¬

jahr das Einstellungsjahr angesehen, wenn der

Eintritt vor dem 80. September erfolgt.

8 12.

Die Ferien betragen: im ersten Dienstjahr
eine Woche, im zweiten bis zum vollendeten fünf¬
ten Dienstjahr zwei Wochen und über fünf Dienst¬

jahre drei Wochen.
8 is.

Die Zeit, in welcher diescr Urlaub statt¬
findet, ift im gegenseitigen Einverständnis fest¬
zulegen. Krankheit und militärische Uebung dür¬

fen anf den Urlaub nicht angerechnet werden.

IZ. Besondere Bestimmungen.

8 14.

Die Teuerungszulage kann nur nach vor¬

heriger «einmonatlicher schriftlicher Kündigung
abgeändert werden.

8 is.

Bei Mnstellung von Personal foll möglichst
in erster Linie der mn «Orte bestehende öffent¬
lich-paritätische Stellennachweis benutzt werden.

8 16.

Für die Dauer dieses Vertrages find alle

einseitigen Arbeitseinstellungen, Streiks und Aus¬

sperrungen ausgeschlossen.

8 17.

Dieser Vertrag gilt für die Zeit vom 1. Fe¬
bruar 1919 bis zum 31. August 1919 und ver¬

längert sich jedesmal um ein Jahr, wenn er nicht
sechs Wochen vor Ablauf von dein Worftande des

Lokalvereins Berliner Spediteure oder von dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen, Orts¬

gruppe Berlin, Sektion der Speditionsbeamten
mittels Einschreibebrief gekündigt wird.

. Berlin, den 17. März 1919.

Die unterzeichnete Organisation kaufmänni¬
scher Angestellter erhebt entschieden Einspruch da«

gegen, das; eine derartige Bestimmung lediglich
auf Ansuchen der Arbeitgeber ohne Anhörung der

Angestellten getroffen wird und bittet, baldmög¬
lichst den« Vertretern der Angestelltenverbände Ge¬

legenheit zu geben, ihre «Stellung zu der getroffe¬
nen Verfügung in eincr mündlichen Aussprache
zu prözisiercn.

Sonntagsarbeit in der Stettiner

Speditionsbranche.
Die Verordnung vom 5. Februar 1919 über

die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe gibt leider

den höheren Verwaltungsbehörden das Recht, sür
das Speditions- und das Schiffs-
marlergewerbe sowie für andere Gewerbe¬

betriebe, soweit es sich um Abfertigung und Ex¬

pedition von Gütern handelt, cine Beschäftigung
bis zu zwei Stunden nn Sonntagen zuzulassen.

Der Regierungspräsident in Stettin —

ein Mann, der auch schon untcr dem Regime
Wilhelms II. diesen Posten innehatte —, hatte

auch, als ihm ein Antrag aus Unternehmer¬
kreisen zuging, nichts Eiligeres zu tun, als

sofort ohne Anhörung der Angestell¬
ten von diescr ihm zustehenden Befugnis Ge¬

brauch zu machen.
Daraufhin hat die Stettiner Ortsgruppc des

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen am

8. April 1919 nachstehende Eingabe an dcn Re¬

gierungspräsidenten gerichtet:
Auf Antrag der Arbeitgeber hat der Hcrr

Regierungspräsident durch Verfügung vom

21. März 1919 — Pr. A. W. Nr. 1818 — gemäß
Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung vom 5. Fe¬
bruar 1919 über die Sonntagsruhe im Handels¬

gewerbe — R. G. Bl. 17S — zwecks Abwicklung
des Güterverkehrs in den Reedereien, den Schiffs¬

maklergeschäften der See» und Binnenschiffahrt
sowie im gesamten Speditionsgewerbe eine zwei¬
stündige Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen
und Arbeitern «n allen Sonn- und Festtagen zu¬

gelassen. .

München.
Sechslthr-Ladcnschlttsz.

Streik bei dcn Jsariazählerwerken.
Der Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen hatte für den 28. März eine Ver¬

sammlung mit diesem Thema in den groszen
Mathäserfestsaal einberufen. Kollege Richter
teilte in kurzen sachlichen Ausführungen das

Ergebnis der Verhaudlnugeii mit dem Mini¬

sterium für soziale Fürsorge mit, das mit

großer Befriedigung aufgenommen wurde.

Ab 1. April ist der Sechsuhr-Ladenschlusz
wieder für die Angestellten gesichert. Fol¬
gende Resolution fand einstimmige An¬

nahme:
„Die zahlreich versammelten Angestellten im

Festsaal des Mathäscrbräu bestehen darauf, daß
der 6-Uhr-Lndcnschluß sowie die 8 stündige Ar¬

beitszeit im Handelsgewerbe durchgeführt wird.

Die Versammelten sind nicht gewillt, sich diese
beiden Errungenschaften ohnc weiteres entreißen
zu lassen. Die Angestellten, denen die 8 stündige
Arbeitszeit nicht gcwährt wird, wcrdcn ausgcfor-
dert, sich sofort mit ihrcr Organisation in Ver¬

bindung zu setzen, welche alle Mittel zur An¬

wendung bringen wird, um den gcsetzlichen An¬

forderungen zum Durchbruch zu verhelfen. Die

Angestelltcn erwarten, dasz seitens der Prinzipale
Aenderungen im Nrbeitsverhältnis nicht ohne Zu¬
stimmung ider Angestelltenausschüsse vorgenommen
werden. Grundsätzlich besteht die gesamte Hand¬
lungsgehilfenschaft auf der Forderung der 44 stün¬
digen Arbeitswoche unter Freigabe des Samtags-
Nachmittags."

Dcr zweite Tcil der Tagcsordnung be¬

schäftigte sich mit den haarsträubenden Zu¬
ständen bei den Jsaria-Zählerwcrkcn. Die

zirka 1300 Arbcitcr, Techuiker nud Ange¬
stelltcn erklärten sich solidarisch — gewiß ein

Zeichen neuen Geistcs'— um Lohnforde¬
rungen durchzudrücken. Tic Maßregelung
des Führers der Angcstclltcn wurde mit

einem Streik beantwortet, dcr zunächst die

Wiedcreinstcllung des Entlassenen erreichte.
Die J.-Z.-W. waren schon immer berühmt

wegeu dcr Huugerlölmc, dic den Angestcllten
dort bezahlt wurden. Dic äußerst mäßigen

Forderungen werdeu vou dcr Firma als zn

hoch bezeichnet, und mnu Warute, den Bogen

ja nicht zu überspannen, da man sonst den

Betrieb hicr schließen uud nach der Schweiz
verlegen würde, wo sich« die Aktien bcfinden.
Die Hcrrcn habcn hicr während des Krieges

Geschäfte gemacht, uud nun wollen sie im

Auslande ihren Raub iu Sicherheit bringen.
So sehen die Patrioten aus!

putz- und Modewaren

in Hamburg.
Zwischen der Vereinigung der

Putz- und Modewaren-Detail-

listen von Hamburg, Altona und

Wandsbek und dem Zentralver¬
band der Handlungsgehilfen (Be¬

zirk Hamburg, Altona und Um¬

gegend) ist am 28. März folgender Tarifver¬

trag abgeschlossen worden:

§ 1. Arbeitszeit und Ueberstunden.
Die tägliche Arbeitszeit beträgt höchstens

acht Stunden. Die Läden find spätestens um

7 Uhr zu schließen. Die Tischzeit beträgt min¬

destens zwei Stunden. Wo die tägliche Arbeits¬

zeit bisher eine kürzere war, darf sie einseitig
nicht verlängert werden, Ueberstunden find nach
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Möglichkeit zu vermeiden, wo sie unvermeidlich
find (Inventuren. Saison usw.), sind si« nach
Anhörung des Angestelltenausschusses des Be¬

triebes festzusetzen.
Für geleistete Ueberstunden tritt ein Lohn¬

aufschlag von SV Proz. (Monatsgehalt geteilt durch
30 Tage ergibt den Tageslohn, geteilt durch ah!
ergibt den Stundenlohn, hierauf SD Proz. Auf¬
schlag, ergibt den Ueberstnndenlohn)^ Die

Nespektszeit beträgt ^ Stunde.

8 2. Sonntagsarbeit.
Sonntagsarbeit wird nicht geleistet. Wo

solche erforderlich ift (Inventuren, Saison usw j
oder durch Gesetz freigegeben ift, ift sie nach An¬

hörung des Angestelltenausschusses des Betriebes

festzusetzen. Die allgemeine Sonntagsarbeit
wird mit 7S Proz. Aufschlag, mindestens aber

nrit 1 Mk. pro Stunde bezahlt.
Keine Sondervergütung erfolgt für die Ar¬

beit an den gesetzlich freigegebenen Sonntagen,
wenn sie während der Verkaufszeit geleistet wird.

Das Personal ist zur Arbeitsleistung am den

gesetzlich freigegebenen Sonntagen verpflichtet,

§ 3. Ferien.
Ferien müssen gewährt werden im ersten

Jahre der Anstellung bei der Firma (für alle

Angeftellten, die vor dem 1. April eingetreten
find) sechs Werktage, im zweiten Jahre neun

Werktage, im dritten und vierten Jahre zwölf
Werktage, im fünften Jahre und noch weiteren

Jahren 18 Werktage.
Die Ferien müssen in die Zeit zwischen

Pfingsten und dem 30. September fallen uiid zu-

fämmenhängetid gewährt werden. Ihre Lage be¬

stimmt die Geschäftsleitung nach Anhörung des

Personalausschusses, soweit ein solcher vorham»
den ist.

Das Gehalt ist auf Wunsch im voraus bis

MM Tage des Ferienantritts zu zahlen.
Z 4. ß 016 des B.G.B. und 8 SS des H.G.B.

1. Wird dcr Angestellte für eine verhältnis-
rnäfzig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner
Person liegenden Grund ohne sein Verschulden
an der Dienstleistung behindert, so verliert er

seinen Anspruch auf Vergütung nicht.
2. Die fich hieraus für die Angestellten er¬

gebenden Ansprüche erstrecken sich aber keines¬

wegs über die Zeitdauer von acht Tagen hinaus
und außerdem nicht auf die ersten drei Fehltage.

S. Wird der Angeklagte durch unverschuldetes
Unglück «n »der Leistung der Dienste behindert,
so behält er seinen Anspruch auf Gehalt uird

Unterhalt, jedoch nicht über die Dauer von sechs
Wochen hinaus.

4. Die sich hieraus ergebenden Ansprüche
erstrecken sich nicht über die ersten drei Fehltage.
Diese Ausnahmebestimmung findet keine An¬

wendung auf Krankheitsfälle; in Krankheitsfällen
bleibt es vielmehr bei der Bestimmung des Ab¬

satz S. Es ist grundsätzlich auch daS Gehalt für
die ersten drei Fehltage zu zahlen.

5. In jedem Falle hat der Angestellte die

Ursache der Behinderung in der Dienstleistung
unverzüglich nachzuweisen, und zwar im Falle des

Absatz 1 innerhalb des ersten Fehltages, und im

Falle des Absatz 3 durch Vorlegen eftres ärzt¬
lichen Attestes über Arbeitsunfähigkeit innerhalb
48 Stunden nach Eintritt der Dienstbehinderung,
DaS Attest ist auszustellen vom Kassenarzt; bei

Angestellten, welche einer Kasse nicht angehören,
vom Vertrauensarzt. Erfüllt der Angestellte diese
Verpflichtung nicht, fo entfällt damit der Anspruch
auf Bezahlung der Fehltage überhaupt. Die Ge¬

schäftsleitung hat dafür Sorge zu tragen, daß
die Betriebskassen die Krankenscheine unverzüglich
ausstellen.

6. Der Angestellte ist nicht verpflichtet, sich
den Betrag anrechnen zu lassen, der ihm für die

Zeit der Behinderung aus einer Kranken- oder

Unfallversicherung zukommt.
7. Ueber die Bezahlung der Fehltage während

der Kündigungszeit entscheidet die Geschästs¬
leitung nach Anhörung des Personalausschusses.

§ S. Schlichtung von Differenzen.
Differenzen über Auslegung und Anwendung

des Tarifvertrages, die nicht durch Verhandlungen
der beiden Kontrahenten beizulegen sind, unter¬

liegen der Entscheidung eines unparteiischen
Schiedsgerichts.

Ueber die Zusammensetzung des Schieds¬
gerichts sind besondere Vereinbarungen zu treffen.

Bei Differenzen aus inneren Betriebsange¬
legenheiten hat der Firmeninhaber den Personal¬
ausschuh zu hören.

K 6. Gehälter.
Für Lehrlinge und Verkäuferinnen werden

folgende Mindestgehälter festgesetzt:
a) Lehrlinge erhalten im ersten Jahre

ihrer Berufstätigkeit 30 MZ. pro Monat, im zwei»
ten Jahre SO Mk. pro Monat.

Die neuen Lohnsätze sind auf bestehende
Lehrverträge anzuwenden. Beiträge zur Kran¬

kenkasse und Versicherungsbeiträge werden vom

Lchrhcrrn ganz bezahlt.
b) Verkäuferinnen erhalten im dritten

Jahre ihrer Berufstätigkeit 80 Mk., im vierten

Jahre IIS Mk., im fünften Jahre 145 Mk., im

sechsten Jahre 165 Mk., im siebenten Jahre 185

Mark. Es kommt hierbei nicht darauf an, ob die

berufliche Tätigkeit in demselben oder in ver¬

schiedenen Geschäften auSMÜbt ist.
Die für Lehrlinge und Verkäuferinnen fest¬

gesetzten Gehälter bedeuten die Mindestsätze. Dcn

Geschäftsinhabern sowie auch den Angestellten
soll es unbenommen bleiben, höhcre Gchältcr zu
vereinbaren.

Alle diejenigen Angestclltcn, welche von

diesem Tarif nicht erfaßt sind, erhalten aus ihre
am 31. Dezember 1018 bestehenden Gchältcr
einen Zuschlag von 20 Proz.

Bisherige bessere Gehalts- und Arbeits¬

bedingungen dürfen auf Grund dicscs Tarifver¬
trages nicht geändert werden.

Z 7. Dauer des Tarifvertrages.
Der Tarifvertrag soll zum erstenmal aus den

1. Januar 192«, alsdann auf dcn Schluß jeden
Vierteljahres kündbar sein.

Die Kündigungsfrist betrifft cin volles

Vierteljahr.
Die Kündigung hat mittels eingeschriebenen

Briefes zu erfolgen, der spätestens am letzten
Werktage des dem Ablauf der Kündigungsfrist
vorhergehenden Monats in den Besitz der Ver¬

einigung der Putz- und Modewarcn-Dctaillisten
bon Hamburg, Altona und Wandsbck bzw. deS

Zentralverbandes der Handlungsgehilfen, Bezirk
Hamburg, Altona und Umgegend, gelangt sein
muß.

Der Tarifvertrag hat rückwirkende Kraft ab
1. März 1919.

Dieser Tarifvertrag soll Gültigkeit haben für
alle Spezial-Putzwarengeschäfte. Für gemischte
Geschäfte, dic überwiegend andere als Putzwaren
verkaufen, gilt der zwischen dem Arbeitgeber¬
verband sür den gesamten Einzelhandel mit

Textilwaren in Hamburg, Altonn, Wandsbek und

Umgegend und dein Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen geschlossenen Tarifvertrag.

Gesetze und Verordnungen.
„Freimachung vsn Arbeitsstellen."

DaS Reichsminifterium für wirtschaftliche
Demobilmachung hat eine Verordnung über

„Freimachung von Arbeitsstellen" erlassen. Das

ist eine sehr hochtrabende Bezeichnung für eine

Maßnahme, die in Wirklichkeit darauf hinaus¬
läuft, erstens solche Angestellte arbeitslos zu
machen, „die nicht auf Erwerb angewiesen sind"
(von dieser Sorte gibt es so gut wie keine), zwei¬
tens solche Angestellte aus ihren Stellungen her¬
auszubringen, die während des Kriegs von aus¬

wärts zugezogen sind, es fei denn, daß sie mit

ihrer Familie einen gemeinschaftlichen Haushalt
an ihrem gegenwärtigen Wohnort führen. Die

Ledigen, deren Familien auswärts wohnen, sollen
also abgeschoben werden.

Es ist uns bekanntgeworden, daß man in
einem Falle eine von auswärts zugezogene un¬

verheiratete Angestellte abschieben wollte, die

überhaupt keine Familie mehr hat. Das würden
wir für verfehlt halten. Wir sind überhaupt
nicht der Meinung, daß diese Neuordnung rigoros
durchgeführt werden soll.

Den Wortlaut der Verordnung bringen wir
Nachstehend.

Verordnung
über die Freimachung von Arbeitsstelle« während

der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung.
Vom 23. März 191S.

«uf Grund der Verordnung über die wirt¬
schaftliche Demobilmachung vom 7. November
1918 (Reichs-Gesetzbl. S. 1292), des Erlasses des
Rates der Volksbeauftragten über di« Errichtung
deS Reichsamts für die wirtschaftliche Demobil-
mrrchung (Demobilmachungsamt) vom 12. No¬

vember 1918 (Reichs-Gesetzbl. S. 1304) und der

Verordnung über den Erlaß von Strafbestim¬
mungen durch das Reichsamt für die wirtschaft¬
liche Demobilmachung vom 27. November 1918

(Reichs-Gesetzbl. S. 1339) wird verordnet, was

folgt:
8 i.

Die Demobilmachungsausschüsse sind befugt,
Arbeitgeber im Rahmen dieser Verordnung zur

Freimachung von Arbeitsstellen anzuhalten, wenn

sich diese Maßnahme zur Bekämpfung einer er¬

heblichen Arbeitslosigkeit als erforderlich erweist.

8 2.

Maßgebend für die örtliche Zuständigkeit des

Demobilmachungsausschusses ist die Lage der Ar¬

beitsstätte. Bei Arbeiten, deren Ausführung sich
über das Gebiet mehrerer Gemeinden erstreckt,
gilt als Arbeitsstätte diejenige Stelle, von der
aus die Arbeit unmittelbar geleitet wird.

8 3-

Die Anordnung kann an die Gesamtheit der

nach § 2 in Frage kommenden Arbeitgeber oder
an einzelne derselben ergehen.

8 4.

Die Anordnung ift durch Veröffentlichung im

Amtsblatt bekanntzumachen. Sie muß eine Be¬

stimmung über den Tag ihres Inkrafttretens
enthalten; zwischen dem Tage der Bekannt¬

machung und dem des Inkrafttreten? muß eine

Frist von mindestens drei Tagen liegen.
8 s-

Durch die Anordnung kann den im 8 1

nannten Arbeitgebern auferlegt werden, diejeni¬
gen bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer zu ent¬

lassen, welche
1. weder auf Erwerb angewiesen sind noch

bei Kriegsausbruch einen auf Erwerb ge¬

richteten Beruf hatten oder

2. bei Kriegsausbruch oder später als Ar¬

beiter in einem land- oder forstwirtschaft¬
lichen Haupt- oder Nebcnbetrieb, als Berg¬
arbeiter oder als Gesinde berufsmäßig
tätig waren oder

3. 'während deS Krieges von einem anderen

Orte zugezogen sind, es sei denn, daß sie
Schwerbeschädigte sind oder beim Inkraft¬
treten dieser Verordnung an ihrem der¬

zeitigen Wohnort mit ihrer Familie einen

gemeinschaftlichen Hausstand führen oder
bei Kriegsausbruch ihren Wohnsitz als

Reichsdeutsche im Ausland oder an einem

Orte hatten, wohin ihnen die Rückkehr in¬

folge von Maßnahmen feindlicher Macht-
. Haber verwehrt ist.

8 «.

Die Entlassungspflicht des § 4 darf nicht an¬

geordnet werden in bezug auf
1. die vom Arbeitgeber beschäftigten eigenen

Haushaltsangehörigen,
2. Generalbevollmächtigte und die im Han¬

delsregister oder Genossenschaftsregister ein¬

getragenen Organe und Vertreter des Un¬

ternehmens,
3. Arbciter in einem land» oder forstwirt¬

schaftlichen Haupt» oder Ncbenbetriebe,
4. Bergarbeiter,
c. Gesinde,
5. Bühnen» und Orcheftermitglieder.

8 7.

Der DemobilmachungSmisschuß ift befugt,
allgemein oder in Einzelfällen Ausnahmen von

der durch seine Anordnung begründeten Ent¬

lassungspflicht zu bewilligen, wenn diese im
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öffentlichen Interesse liegen oder zur Vermeidung
von unbilligen Härten erforderlich sind. Er kann

Form» und Fristvorschriften über das Verfahren

erlassen.
8 8.

Soweit der Demobilmachungsausschuß auf
Grund dieser Verordnung die Entlassung von Ar¬

beitnehmern angeordnet hat, sind die Arbeitgeber

verpflichtet, denselben zu kündigen. Die Kündi¬

gungsfrist ist die gesetzliche oder die vertrags¬

mäßige, sofern diese die kürzere ist, mindestens
aber eine zweiwöchige. Die Kündigung hat für
den ersten Termin zu erfolgen, für den sie zu¬

lässig ist. -

Im Wege >der Ausnahmebewilligung gemäß
§ 7 kann der Zeitpunkt der Kündigung hinaus¬

geschoben werden.

8 s.

Vor der Kündigmtg nach 8 8 hat der Arbeit¬

geber den Angestelltenausschuß (Arbeiterausschuß)
zu hören. An die Stelle dieser Ausschüsse treten

in den durch 8 12 der Verordnung über Tarif¬
verträge, Arbeiter- und Angeftelltenausschüsse und

Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten vom 23. De¬

zember 1918 (Reichs-Gesetzbl. S. 145«) festgeleg¬
ten Fällen die dort bezeichneten Vertretungen der

Angestcllten (Arbeiter). Wo weder Ausschüsse
noch die letztgenannten Vertretungen bestehen,
tritt an ihre Stelle die Mchrheit der Angestellten

(Arbeiter).
Jst dic nach Abs. 1 vorgeschriebene Anhörung

vor der Kündigung nicht möglich, fo ift sie un¬

verzüglich nachzuholen.
8 !«-

Kommt ein Arbeitgeber der Verpflichtung
zur Kündigung gemäß 8 8 nicht nach, so ift der

Demobilmachungsausschuß berechtigt, an seine
Stelle die Kündigung für den jeweils zulässigen
Termin unter Einhaltung der Frist des 8 8 Abs. 1

Satz 2 auszusprechen.
Vor der Kündigung sind der Arbeitgeber und

der Arbeitnehmer zu hören. Die Vorschrift des

§ 9 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. Die

Kündigung hat dieselbe Wirkung, wie wenn sie
von dem Arbeitgeber erklärt wäre. Die Wirkung
tritt mit dcr Zustellung an den Arbeitnehmer ein.

Dem Arbeitgeber ist eine Abschrift der Kün¬

digung mitzuteilen.
8 11.

Eine nach 8 19 vom Demobilmachungsaus¬
schuß ausgesprochene Kündigung kann durch über¬

einstimmende Erklärung des Arbeitgebers und

Arbeitnehmers binnen einer Woche seit Zustel¬
lung im Wege der Beschwerde an den Demobil-

machungskommissar angefochten werdcn.

Der Demobilmachungskommissar entscheidet
endgültig.

8 12.

Arbeitnehmer, denen gemäß 8 8 oder 8 16

dieser Verordnung gekündigt ist, können in An¬

sehung der Räume, welche sie für sich oder ihre

Familie an ihrem bisherigen Wohnort gemietet

haben, das Mietverhältnis unter Einhaltung der

gesetzlichen Frist kündigen. Die Kündigung kann

nur für den ersten Termin erfolgen, für den sie

zulässig ist.
8 13-

Arbeitnehmer, die in den ersten sieben Tagen

nach ihrer aus Grund dieser Verordnung er¬

folgenden Entlassung nach ihrem Heimaisorte

fahren, bekommen für ihre Person und gegebenen¬

falls für ihre Familie freie Beförderung bei Vor¬

lage des polizeilichen Abmeldescheins und einer

Bescheinigung des Arbeitgebers über den Zeit¬

punkt und den rechtlichen Grund ihrer Entlassung.

Die Kosten dieser freien Beförderung werden vom

Reiche den zuständigen Eiienbahnverwaltungen

erstattet.
Arbeitnehmern, die nicht auf Erwerb ange¬

wiesen sind, stehen , die Rechte aus Abs. 1 und 2

nicht zu.
8 14.

Die Anordnung des Demobilmachungsaus-

schusses kann die Neueinftellung von Arbeit¬

nehmern verbieten, sowcit ihre Weiterbeschäfti¬

gung dieser Verordnung zuwiderlaufen würde.

8 is.

Die Anordnung des DemobilmachungSaus-

schusses kann bestimmen, inwieweit der Arbeit¬

geber für jeden auf Grund derselben zu ent¬

lassenden Arbeitnehmer eine Ersatzperson einzu¬

stellen hat, und inwieweit er sich hierbei der

Vermittlung eines nichtgewerbsmäßigen Arbeits¬

nachweises zu bedienen hat.

8 1«.

Arbeitgeber, die einer nach 8 1b erlassenen

Anordnung schuldhaft zuwiderhandeln, insbe¬

sondere ohne wichtigen Grund die Einstellung

einer ihnen nachgewiesenen Arbeitskraft verwei¬

gern, können von dem Demobilmachungsausschuß

sür jede nicht besetzte Arbeitsstelle mit einer Buße

bis zu 3090 Mk. belegt werden. Die Buße wird

wie Gemeindeabgaben beigetrieben und fließt der

Gemeinde der Arbeitsstätte (8 2> zu.

Dem Arbeitgeber steht binnen einer Woche

seit Zustellung die Beschwerde an den Demobil¬

machungskommissar zu. Dieser entscheidet end¬

gültig.
8 1?.

Zur Durchführung der Bestimmungen dieser

Verordnung kann der Demobilmachungsausschuß

den in Betracht kommenden« Arbeitgebern und

Arbeitnehmern die erforderlichen Auskunsts- und

Anmeldepflichten auferlegen.

Wer auf diese Weise Kenntnis von Geschäfts-,
Betriebs« oder persönlichen Verhältnissen erlangt«

ist zur Geheimhaltung verpflichtet.

8 is.

Der Vorsitzende des Demobilmachungsaus»

schusses ift befugt, die Beteiligten vorzuladen und

zu vernehmen. Er kann für den Fall des Nicht¬

erscheinens eine Geldstrafe bis zu 19« Mk. an¬

drohen und bei unentschuldigtem Ausbleiben fest¬

setzen.
Die Bestimmungen des 8 1« Abs. 1 Satz g

und Abs. 2 finden entsprechende Anwendung.

8 is.

Für Arbeitnehmer, die auf Grund der An¬

ordnung des DemobilmachungsauSschusseS zu

entlassen sind, gelten die die Entlassung beschrän¬

kenden Vorschriften der Verordnungen vom

4. Januar 1919 (Reichs-Gesetzbl. S. 8) und vom

24. Januar 1919 (Reichs-Gesetzbl. S. 19«) ein¬

schließlich der dazu ergangenen Aenderungen und

Nachträge nur insoweit, als sie zugunsten der

Arbeitnehmer in ihrer Eigenschaft als Kriegs¬

teilnehmer und Zivilinternierte bestehen.
Das in den genannten Verordnungen festge¬

legte Recht auf vorzeitigen Austritt aus der Be¬

schäftigung stellt den Arbeitnehmern, denen auf

Grund der gegenwärtigen Verordnung gekündigt
ist, nicht zu.

8 2«.

Vorsätzliche Zuwiderhandlungen gegen die

auf Grund dieser Verordnung von den Demodil-

machungsorganen erlassenen Anordnungen wer¬

den, soweit sie nicht mit Buße bedroht sind, mit

Gefängnisstrafe bis zu eincm Jahre und mit

Geldstrafe bis zu 1««00 Mk. oder mit einer

dieser Strafen bestraft.
Wer der Vorschrift deS 8 17 Abs. 2 vor¬

sätzlich zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis

zu 300« Mr. bestraft.
Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag

des Temobilmachungsorgans ein.

8 21.

Auf Körperschastcn des öffentlichen Rechtes

findet diese Verordnung mit der Maßgabe An¬

wendung, daß die Durchführung der Entlassungs¬

pflicht den zuständigen Dienstaufsichtsbehördcn

obliegt.
8 W.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer

Vcrkündung in Kraft. Den Zeitpunkt ihres

Außerkrafttretens bestimmt das Reichsministerium

für die wirtschaftliche Demobilmachung.

Berlin, den 28. März 1919.

«Reichsministerium für die wirtschaftliche
Demobilmachung.

Koeth.

N: 14500«

Aus dem Zentralverband

Georg Mannerotv Am 1. April ver¬

starb in ,der Lungenheilstätte Zschadras bei Col-

ditz i. Sa. der Kollege Georg Mannerow im Alter

von 29 Jahren. Er gehörte seit Mai 1999 un¬

serem Verbände an und hat sich in den Orts¬

gruppen Hamburg und Riesa jederzeit als eifriger

Verfechter unserer Ideen verdient gemacht.

Eine Konferenz der Berbandsbeamten

hatte der Verbandsvorstand zum 6. April und die

folgenden Tage nach Berlin einberufen. Die

Konferenz hatte sich satzungsgemäß mit den agita¬

torischen und organisatorischen Berbandsange¬

legenheiten zu beschäftigen. Bei einem so ge¬

waltigen Anwachsen der Mitgliederzahl, wie wir

sie in den letzten Monaten zu verzeichnen hatten,

ist eL ganz natürlich, daß der agitatorische und

organisatorische Aufbau des Verbandes dement¬

sprechend umgestaltet werden muß. Dies wurde

ausführlich erörtert und in der gleichen Weise

auch die Art behandelt, wie die Lohnbewegungen

am fruchtbarsten gestaltet werden können.

Aachen. Auch hier besteht eine Ortsgruppe
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen; sie

zählt etwa ISS Mitglieder, darunter SV weibliche.

Vorsitzender der Ortsgruppe ist Kollege Spiertz,

Vittoriastr. 2«; Kassierer Kollege Emil Ferrh,

Augustastr. 39; Schriftführer Kollege Heinr.

Mertens, Marktstr. 1.

Berlin. Die hiesigen Ortsverwaltungen

des Bureauangestellten-Berbandes und unserer

Organisation haben, Verharrdlungen aufgenom¬

men, um für die Verschmelzung, beider Verbände

geeignete Grundlagen zu schassen und fo eine

schleunige Verschmelzung zu erwirken. Die

beiderseitigen Ortsverwaltungen erachten es für

eine Hmiptausgabe der beiden Organisations-
leituiigen, noch in diesem Jahre Verbandstage

abzuhalten, die über die Verschmelzung entschei¬

den sollen — Bis dahin werden die Berliner

Mitglieder beider Verbände nnch folgenden

Richtlinien arbeiten: 1. s) Wahrung des

beiderseitigen Besitzstandes. d) Uebertritte

dürfen nicht mehr stattfinden. c) Wo die

Arbeitsgebiete zusammenfallen, werden grund¬

sätzlich alle Veranstaltungen gemeinsam einge¬

leitet und durchgeführt. Das soll auch in den

Betrieben geschehen«, die unbestrittenes Gebiet der

eigenen Organisation sind, bei denen aber auch

die andere Orcmuisation Mitglieder (vgl. Ziffer 2)

hat. Die Verbände verständigen sich über die

zweamtöfjige Vertretung Die Leitung liegt in

den Händen der Organisation, der der Betrieb

als unbestrittene« Gebiet überwiese« ift.

2. s) Für Angestellte der Krankenkassen, Berufs»

genossenschasten und der Staats- und Gemeinde¬

betriebe gilt als zuständige Organisation der

Vcrband der Bureauangestellten. b) Für Ange¬

stellte der Versicherungsbranche ist der Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen die zuständige
Organisation, c) In, den Industriebetrieben ist

für Werkstattschreiber, Angestellte der Betriebs¬

und Lohnbureaus und der Rohinaterialien«lager
der Verband der Bureauangestellten, für alle

anderen der Zentralverbaird der Handlungs¬
gehilfen zuständig. 6) Für Angestellte der regu¬

lären Kriegsgesellschaften ift der Zentralverband
der Handlungsgehilfen, sür die staatlichen und

kommunalen, Kriegsorganisationen der Verband

der Bureauangestellten zuständig. Die Zuge¬

hörigkeit wird durch die Aufstellung einer Liste

der einzelnen Betriebe festgestellt. 3. Zur Durch¬

führung, dieser Vereinbarungen und besseren

Verständigung tauschen beide Verbände je einen

Beamten aus. 4. Die Funktionäre haben, für

beide Organiscrtioneri, Neuaufnahmen entgegen»

zunehmen« und werden diese dem ZuständigketitS-

gebiet entsprechend überwiesen. S. Alle Funktio¬

näre und Vertrauenspersonen beider Verbände

sind verpflichtet, mit allen Kräfte« für die

Durchführung, dieser RickMnien, die «die Ver¬

schmelzung beider OrMmfationen als Ai«i»

haben, zu wirken.
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'

Chemnitz. Die Mitgliederversammlung am

'S. April war gut besucht. Die Tagesordnung
lautete: 1. Verbandstag. 2. Wahl der Delegierten
nnd Antrag. 3. Verbandsangelegenheiten. Kol¬

lege Landgraf referierte kurz über die Wichtigkeit
des in Nürnberg stattfindenden Verbandstages
und schlägt als Delegierte im Nennen des Vor¬

standes die Kollegen Fechenbach, Landgras und

die Kollegin Nichter vor. Kollege Fechenbach be¬

richtete übcr die vom Vorstand gestellten Anträge
.zum Verbandstag. Die Anträge wurden einstim¬

mig gutgeheißen. Kollege Fechenbach teilt mit,

dafz der Vorstand folgende Anträge zum Ver¬

bandstag vorgeschlagen hat: 1. Antrag: Die Bei-

tragsklasscn zum Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen« siud den heutigen Verhältnissen ent¬

sprechend abzuändern, ebenso sind die Leistungen
der Unterstützungseinrichtungen zu erhöhen.
2. Antrag: Der Verbandsdorstand ist zu beauf-

'

trägen, so schnell wie möglich eine Verschmelzung
'des Zentralverbandes der HaiMüngsgehilfen mit

dem Bureauan,gestelltenverbattd und dem Allge-
'meincn deutschen Bankbeamtenvcrband einzu¬
leiten. 3. Antrag: Die Verbandszeitring soll ent¬

sprechend den verschiedenen Sektionen des Ver-

'bandes weiter ausgebaut werden, insbesondere
ist die Industrie und die Jugend mehr zu berück¬

sichtigen. Die Versammlung beißt einmütig diese
Vorscbläac gut. Jn der Diskussion sprachen die

Kollcgcn" Knlitzty, Reif, Borowsky, Mittelbach,
Fritzsch, Fechenbach und Elsner und die Kollegin
Mildner. Bei dcr dann vorgenommenen Wahl
erhielten die Kollegen Landgraf 198, Fechenbach
198 Stimmen, die Kolleginnen Richter 118,

Mildner 103 Stimmen. Es sind somit die Kol¬

legen Fechenbach, Landgraf und die Kollegin
Richter gewählt. Kollege Fechenbach berichtete
dann kurz über dic «Erfolge des abgelaufenen
Monats, vor allem übcr die Höhe der erreichten
VntschuldungSsummen. Der Mitgliedcrzuwnchs

. ist weiter gut. Im Monat März wurden 700

Neuausnnhincn gemacht, so dasz der Mitglieder¬
bestand nm 31, März 2580 betrug. Er forderte
dann die Anwesenden aus, weiter für die Organi¬
sation! fleißig zu arbeiten, damit die Ortsgruppe

'

bald SM0 Mitglieder erreicht hat.

Elberfeld-Barmen. In der Generalver¬

sammlung nm 9. Februar berichtete Kollege
Ellenbcck über das im letzten Jahre vom und

- im Zentralverband Geleistete und gab für den

entschuldigten Kassierer Koch den Kassenbericht.
Kollege Heyck berichtete über die erfreulichen
Fortschritte, die der Verband hier am Orte seit
dem 1, Jnnuar geinacht hat. Die Mitgliederzahl
habe sich seitdem verdoppelt und die Anstellung
eines Ortsbeamten sei unbedingt erforderlich.
Die Anstellung eines solchcn wurde beschlossen.
Nnch der Neuwahl fetzt sich der Vorstand wie folgt

"zusammen: Vorsitzende: Heyck und Krauß, Kas¬
sierer: Koch und Esser, Schriftführerin: Elfriede
Gewehr, Beisitzer: Jung! und HnaS, Revisoren
Bromant, -chönen. Miedet. Als «Gewerkschafts¬
delegierte und Ersatzmänner wurden 'gewählt:

, Jungf, Heyck, «Gerhard, Dröncr, Schönen, Allen

beck, Haas, Stein.

Ostcrode (Harz). Auch in dem kleinen

Harzstäötchen hat der gewerkschaftliche Gedanke
unter den kaufmännischen Angestelltem Platz ge¬
griffen, Dcr Auftakt war eiiie össenrliche Ver¬

sammlung, in «welcher der Kollege Kirnne-Braun^

schweig über die traurige wirtschaftliche Lage der

kaufmännischen Angestellten referierte. Der

Referent behandelte die schlechten Gehälter der

Angeftellten, wie diese in keinem Vergleich ständen
zu den Löhnen der Arbeiter. Auch die Arbeits¬

zeit sei bei dcn Angestellten keine geregelte, vieles

bedürfe noch ciner Verbesserung. Die Ange¬
stellten solltcn nun nber endlich «erkennen, «dasz
auch sie etwas zur Verbesserung ihrer Lage tun

- müßten. Hierin könnten sie von den Arbeitern ler¬

nen, die es durch gewerkschaftliche Organisationen
verstanden hätten, sich wenigstens einigermaßen
auskömmliche Verhältnisse zu verschaffen. Der

Zentralverband sei die einzige gewerkschaftliche
Organisation für die kaufmännischen Angeftellten,

' wollten die Angestellten auch in Osterode vorwärts
« kommen sei es ihre Pslicht, mit den alten Har-

znonieverbäiidcn aufzuräumen und fich im Zen¬
tralverband zu orgmiisierenl. In der Aussprache

> wiesen die Vertreter der ,Harmon«ieverbände «dar»
. aus hin, daß. auch sie ettvaS für die Angestellten

getan hätten, z. B. durch die Schaffung der

Stellenvermittlung, Unterstütznngskassen usw. Jn
«einem Schlußwort bemerkte Kollege Künne, daß
«mit die Arbeit einer Angeftelltenurganisntioii
nicht erledigt sei, nicht uin einmal Unterstützung
zu zahlen oder eine Stelle zu vermitteln, brauche
man die Organisationen, sondern zum Kampf
gegen die Arbeitgeber. Hierbei aber hätten die

alten Verbände bisher versagt, weil sie eine

Schutztruppe der Arbeitgeber seien. Der Erfolg
dieser Versammlung: «es «ist eine Ortsgruppe ge¬

gründet; sie zählt 20 Mitglieder, Vorsitzender ist
Kollege Schröder, Kassiererin Kollegin, Ritgeror.

Ober^chlesten/Kattowih. Die Mitglieder-
Versammlung am 7. März lvar stark besucht,
Kollege M. Brauer machte davon Mitteilung, daß
die Ortsgruppe bald 300 Mitglicder umfaßt. Bei

der Neuwahl des Vorstandes wurden gewühlt als

1. Vorsitzender Kollege Schurgast, 2. Vorsitzender
Kollege Kroy; 1. Schriftführer Kollege Piskoll.
2. Schriftführer Kollege Naak; 1. Kassierer Kol¬

lege E. Brauer, 2. Kassierer Kollege Rosenbaum;
Beisitzer: Kollegen Spcil, Beer, David und Anter;
Arbeitsamt: Kollegcn M. Brauer, ^arganuek,
Kriegar. Als Delegierte für die Arbeitsgemein¬
schaft wurden die Kollegen M. Brau«er. Piskoll,
Kroy, Speil und Schurgast bestimmt. Delegierte
Ar das Schlichtungsamt des DemottlvmchunaS--
ausschusfes sind die Kollegen M. Brauer und

Kroy, wogegen die Kollegen Kroy, spcil, Beer,
M. Brauer, «Piskoll, Bähring. «Schurgast die Jn«-

teressen des Verbandes im Kartell der freien Ge¬

werkschaften in Kattowitz vertreten werden. «Alle

Zuschriften und Sendungen, ganz gleich welcher
Art. sind an das Arbeitsamt des Zentralverbandes
der Handlungsgehilfen zu Händen des Kollegen
M. Brauer, Kattowitz O.->S., Rathausstraße 0 I,'

zu richten. Auskünfte «erteilen die Kollegen M.

Brauer, Kattowitz O.-S., RnthauSstrnße 6 I, und

O. Schurgast, Kattowitz «O.-S., Bentestr. 48 III,

und nehincn «auch Neuanmeldungcn entgegen. Die

Ortszuschläge werden ab 1. April, und zwar für
Klasse l und II 0.80 Mk. vro Monat, für Klasse
lll nnd IV 0,29 Mk. pro Monat erhoben. An

alle Mitglieder ergeht die die dringende Mahnung,
sür prompte Abführung dcr Vcrbandsbeiträge
Sorge zu tragen.

Stettin. Iii der Mitgliederversammlung
am 23. März im Volkshause, die stark besucht
war, sprach Herr Franz Lande über den „Wie¬

deraufbau dcs Wirtschaftslebens". Er schilderte
in knappen Zügen die wirtschaftliche «Entwicklung
des letzten Jahrhunderts, die zu dcr Katastrophe
des Weltkrieges führen mußte. Wollten wir nach
dem Zusammenbrach das Wirtschaftsleben wieder
in der alten Weise aufzubauen versuchen, so
müßte die Folge sein, daß sich erneut scharfe
Gegensätze zwischcn den Kapitalisten der ein¬

zelnen Länder herausbilden würden, die zu kriege¬
rischer Lösung drängten. Nachdem der deutsche
Imperialismus jedoch in dem Weltkriege unter¬

legen sei, würden die Elitentekapitalisten es nuch
gar nicht wieder zulassen, daß sich die dcutschc
Industrie und der deutsche Handel auf der alten

Grundlage wieder aufrichten. Eine wirkliche Ge¬

sundung unseres Wirtschaftslebens ift nur mög¬
lich, wenn Deutschland und Rußland gemeinsam
ihre Wirtschaft sozialistisch organisieren und wenn

cs gelänge, den Zusammenbrach auch der übrigen
kapitalistischen Staaten herbeizuführen. An den

mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrag
schloß sich «eine kurze Diskussion. Kollege Storch
wies darauf hin, daß die Träger der mensch¬
lichen Arbeitskraft, die in der kapitalistischen
Wirtschaftsepoche ebenfalls zur Ware geworden
sei, sich gegen die Verelendung nur durch den ge¬

werkschaftlichen Zusammenschluß wehren könnten.

Kollege Ohlhof zeigte jedoch an einer Reihe von

Beispielen, wie die Kapitalisten es immer wiede

verständen, Lohnerhöhungen auf die Konsumen¬
ten abzuwälzen. «Eine wirkliche Befreiung vom

Joche des Kapitalismus könnte deshalb nicht der

Erfolg der gewerkschaftlichen Betätigung allein

sein, sondern sie ift erst möglich, tocnn der Kapi¬
talismus durch den Sozialismus «ersetzt wird.

Auch die Angestellten haben daher ein Interesse
an der endlichen Durchführung dcr Sozialisie«
rung. — Sodann sprach Kollcge , Twellmeher
über den Verbandstag. Er wies auf die gewal¬
tige «Entwicklung unseres Verbandes während der

letzten. Monate hin und bemängelte, deshalb die

magere Tagesordnung, die den neuen zu lösenden
Aufgaben nicht gerecht iverdc. Kollege Ohlhof be¬

gründete zwei Anträge der Ortsverwaltung, in
denen verlangt wird, daß das Thema „Die So¬

zialisierung deS Wirtschaftslebens und «die Ange¬
stellten" uiid „Die Perschmelzu'iSg init dem Ver¬
band der Bureauangestellten" auf die Tagesord¬
nung des Vervandstages «gcsctzt werden«. Beide

Anträge wurden von der Versammlung angenom¬
men. — An Stelle zweier Kollegen, die aus, der

Ortsverwaltung ausgeschieden waren, wurden die

Kollegen Ernst Haney und «Gustav Schröder ge¬

wählt. Als Vertreter, der neugsgründeten Jugend«
sektiön würde der Kollege 'Krupke .neu in'die

Ortsverwaltung gewählt. — Sodann besprach
Kollege Ohlhof noch kurz die neue Verordnung
über die Arbeitszeit der Angestellten. Wenn auch
die «Verordnung leider den« Behörden keine Hand¬
habe gebe, «einen früheren als dcn Sicbenuhr-
ladenschlusz anzuordnen, so müßten sich die An¬

gestellten die Beibehaltung des zurzeit bestehen¬
den Sechsubrladeiischlusses unbedingt «erzwingen.
Diese Ausführungcn wurden diirch lebhaften Bei¬

fall nuS der Versammlung unterstützt. Mit dieser
Frage soll sich demnächst eine öffentliche Ver-

ämmlung beschäftigen.

Literatur

ShruP, Dic Negclun,, der Arbcilözcit kaufiiiännischcr,
technisier und Bureau-Angestellter. Carl Hcvmanns
Verlag, Berlin, Ladenpreis mit Teuerlingszuschlag
L.2U Mk. Die Verordnung regelt dcn Achtstundentag,
die Sonntagsruhe und den Ladenschluß der Angestellten.
Sic erstreckt sich sowohl auf öffcntlichc wie aus private
Betriebe und Bureaus (Handelsgeschäfte, Bureaus von

NcchtSnnwälteii, Notaren, Gerichtsvollziehern, Konkurs-

verwaltcru, Patentanwälten, Versicherungsanstalten,
Banken. Vereinen, Innungen, Fabriken, Handwerks¬
betrieben usw,). Die Verordnung trat am 1. April i"

Krast.

Bsrsammlungsmitteilungen
Die «Mitglieder ivcrdcn >»:> zahlreiche Beteiligung an dcn

Veranstaltungen gebetenI

Berlin

Karfreitag, den 18. April:
Bcz. Lichtenberg. Tagcspartie nach Friedrichshagen,

Rnbnsdorfcr Mühle, Trcsspuntt: v Uhr früh Ncncr

Bahnhof, Ecle Svnntngstraszc (Milchhnuschen), Bahnhof
Strnlnu'Nummclsburg. Abfahrt Nhr. Nachzügler
treffen sich ^ Uhr nachmittags iin Restaurant Müggcl-
garten. Mandarinen uud sonstige Musikinstrumente
sind mitzubringen. Die Bezirksleitung.

Bez. Potsdam.NomaweS. N a ch m i l t a g S a u s f l u g

nach «s t c i » st ii ck c n, Treffpunkt der Potsdamer
und Nowawcscr Teilnehmer um 1 Uhr nn dcr Glienickcr
Brücke resp, 1?i Uhr am Bahnhof Ncubabclsberg. Ab¬

fahrt der Bcrlincr Tcilnchmer nach Ncubabelsberg vom

Potsdamer Bahnhof 1,15 Ubr, vom Charlottenburger
Bahnhof 1,07 Uhr, Für Speisen und Getränke ist im

Lokal gut gesorgt. Dic Bezirksleitung.

Freitag, den 2. Mai, abends 8 Nhr:

Bez, Wcisienfee. Sitzung iiir dic Mitglicdcr von Hohcn-
schönhauseu. Lokal und Tagcsordnung wird noch be¬

kanntgegeben. Mit koll. Grusz! Die Bezirksleitung,

Bielefeld.
Dienstag, dcn 6. Mai, abcnds 7'« Uhr. In dcr „Eisen¬

hütte", Marltslr, 8, Mitgliederversammlung. Vortrng dcs

Stadtverordneten Binocr: „Die Cigenheiinbeweguttn,".
Verbnndsaiigclegcnhcitcn.

Ehemnih.
Mittwoch, den 7. Mai, abends 7 Uhr, Miiglicdcrvcr-

sammlung im kleinen Saal des Kaufmännischen «creins-

hanscs. Tagesordnung: 1. Vortrng dcs Herrn Gewerbe-

inspeltors Müller: „Die neuen reichsgesctzlichen Bestim¬
mungen zum Schuhe dcr Hnudclsangestclltcn. 2, Qnar-

talsbcricht,
Mitgliedsbücher und Ausweise sind am Saalcingange

vorzuzeigen. Die auswärtigen Kolleginnen nnd Kollcgcn

unserer Ortsgruppe bittcn wir davon Vormerkung nehmen
zu wollen, dafz wir unter Nr. 45 IS» ein Postscheckkonto
beim Postscheckamt in Lcipzig errichtet haben. Alle Zähl¬
karten sind zu adressieren: Hcrrn Siegbert Fechenbach.

CbcmniK, Postscheckkonto Nr, 4515«, Postscheckkonto

Leipzig,

München.
Unser Verbandsbureau befindet sich: PestalozziftraKe

40/42 (Gewerkschastshaus), Sprechzeit 10—1 und 4—6

Uhr, Tel.: 5104!!. Postscheckkonto: 315«.

Verbandsbeitriige bitten wir regelmäsilg zu

Anfang des MonatS zu bezahlen. Mitglied«, welche dazu
in der Lage sind, werden gebeten, die Beitrüge bier»

tel- oder halbjährlich im voraus zu entrichten.

Agitation, Am ZI. März hatten wir am Orts

rund «SS« Mitglieder. Jedes Mitglied sollte es sich zur

Pslicht machen, ständig für den Zugang neuer Mitglieder
besorgt zu sein,

Angcstelltenrat, Jeden Montag, abends

g—8 Uhr, Sprechstunde der Vorstandschaft im Verbands¬

bureau,
...

'. ,!
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